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1 Einleitung
Schlagzeilen wie „Pegel bis 2,8 Promille“1, „Betrunkene 14-Jährige erfriert 

beinahe“2 oder „Erst trinken, dann zerstören“3 sind derzeit Themen der Ti-

telseiten unserer Tages- und Wochenzeitungen. Längst lassen sich diese 

Meldungen nicht mehr nur auf die Sommersaison, die Zeit der hier belieb-

ten Straßen- und Weinfeste, beschränken. Zu jeder Jahreszeit, sei es auf 

Faschingsveranstaltungen oder Weihnachtsmärkten, kommt es mittlerwei-

le zu derartigen Zwischenfällen. In der Region Heilbronn berichteten Ver-

antwortliche der SLK-Kinderklinik im vergangenen Jahr von nahezu einem

zu behandelnden Komatrinker pro Nacht.4

In diesem Rahmen stellt sich natürlich die Frage, ob sich unsere Gesell-

schaft tatsächlich derartig verändert hat oder ob eventuell andere Gründe, 

wie beispielsweise eine erhöhte Medienpräsenz, dafür verantwortlich sind. 

Wird heutzutage in allen Altersklassen vermehrt Alkohol konsumiert oder 

sind es zunehmend junge Menschen, die häufiger und tiefer ins Glas 

schauen? Sehen wir uns wirklich vor der Gefahr einer „Entgleisung der Ju-

gend“5, wie der Ärztliche Direktor der SLK-Kinderklinik die momentane 

Situation bezeichnet?

Was sind die Folgen eines solchen Konsumverhaltens? Wird unsere Ge-

sellschaft, beispielsweise durch alkoholbedingte Gewaltexzesse, nachhal-

tig mit von diesem „neuen“ Trinkverhalten beeinflusst oder sind lediglich 

die Konsumenten und deren Gesundheit selbst tangiert? 

Die Aktualität und Brisanz dieses Themengebietes haben mich veranlasst, 

diesen Fragen anhand Statistiken verschiedener Quellen auf den Grund 

zu gehen, um feststellen zu können, ob überhaupt ein Handlungsbedarf 

von Seiten des Gesetzgebers besteht. Die Politik steht hier vor einem 

1 Heilbronner Stimme, Pegel bis 2,8 Promille (s. Anlage 1).
2 Heilbronner Stimme, Betrunkene 14-Jährige erfriert beinahe (s. Anlage 2).
3 Stegmüller, H, Erst trinken, dann zerstören, in: Heilbronner Stimme (s. Anlage 3).
4 vgl. Heilbronner Stimme, Komatrinker: Fast jede Nacht ein Fall in der Klinik (s. Anlage 4).
5 Ebenda.
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neuen bzw. sich stetig verändernden Problemfeld, das mittels effektiven 

Handlungsinitiativen möglichst umfassend angegangen werden muss.

Die von der Großen Kreisstadt Öhringen erlassene Allgemeinverfügung

über das Verbot branntweinhaltiger Getränke auf dem dortigen Stadtfest 

und Weindorf zeigt, dass auch die Kommunalpolitik diesen Entwicklungen 

nicht untätig zusieht. Die Stadt Öhringen sah vor allem bei Festen einen 

zusätzlichen Handlungsbedarf, der sich auf sämtliche Altersklassen und 

nicht ausschließlich auf Jugendliche erstrecken sollte. Neben der Durch-

führung in der Praxis ist es aufgrund der neuesten Rechtsprechungen 

unerlässlich, sich auch mit der Rechtmäßigkeit einer derartigen Regelung 

zu befassen. 

Auf dieser Grundlage bietet sich als Abschluss dieser Arbeit ein kurzer

Blick in die Zukunft an und es stellen sich zwangsläufig folgende Fragen: 

Sind die bisherigen Maßnahmen des Gesetzgebers ausreichend? 

Stehen den Städten und Gemeinden sowohl aufgrund gesetzlicher Er-

mächtigungen, als auch im außergesetzlichen Bereich genügend Hand-

lungsspielräume und -befugnisse offen? 

Können die bestehenden Gesetze durchgesetzt und eventuelle Gesetzes-

lücken ausgefüllt werden?

2 Die Problematik „Alkohol“ in der Gesellschaft

2.1 Der Wandel des Alkoholkonsums

Bereits seit tausenden von Jahren sind alkoholische Getränke bekannt. 

Detaillierte Beschreibungen über die Bierherstellung wurden von den im 3. 

Jahrtausend v. Chr. lebenden Sumerern hinterlassen. Von den Griechen 

und Römern wurde Wein bevorzugt, während die Chinesen alkoholhaltige

Getränke auf der Basis von Reis brauten. Bei den Germanen wurden Met 

(Honigwein) und Bier konsumiert. Lediglich im Zusammenhang mit kulti-

schen Handlungen wurde Trunkenheit toleriert. Bis zum 16. Jahrhundert 
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war Bier in Nord- und Mitteleuropa Grundnahrungsmittel. Biersuppe wurde 

sowohl Erwachsenen, als auch Kindern bereits zum Frühstück serviert.6

Die industrielle Produktion von Branntwein begann ab dem 19. Jahrhun-

dert. Durch diesen Fortschritt bereicherte erstmals hochprozentiger Al-

kohol zu erschwinglichen Preisen das Marktgeschehen. Diese neue Situ-

ation führte hauptsächlich innerhalb der Arbeiterklasse der industrialisier-

ten Länder zu einem starken Anstieg des Alkoholkonsums. Aufgrund ihrer

schwierigen Arbeits- und Lebenssituation wurde häufig vom „Elendsalko-

holismus“ gesprochen.7

In der heutigen Alltagskultur haben wir viele Berührungspunkte mit Alko-

hol. Es ist gesellschaftlich weitgehend toleriert, dass alkoholische Geträn-

ke aus verschiedensten Anlässen konsumiert werden. Sowohl in Form des 

Feierabendbiers, als Seelentröster bei Problemen oder als Hilfe bei der 

Suche nach Entspannung wurde Alkohol für einige Personen zu einem 

Teil ihres Alltags. Jedoch stellt sich immer die Frage nach dem richtigen

Maß. Unkontrollierter Alkoholkonsum sowie Trunkenheit sind in Deutsch-

land auch heute gesellschaftlich weithin nicht akzeptiert.8

In den vergangenen Jahrzehnten zeichnete sich eine deutliche Verän-

derung des Konsumverhaltens der Menschen in Deutschland ab. 

Nachdem der zweite Weltkrieg überstanden war, wuchs der Alkoholkon-

sum in beiden Teilen Deutschlands mit steigendem Wohlstand in rasanter 

Weise.9 War in der BRD die Spitze des jährlich konsumierten reinen Alko-

hols mit 12,5 Litern pro Kopf im Jahr 1980 erreicht, so steigerte sich der 

Konsum in der DDR im Vergleich dazu bis ins Jahr 1990 auf 12,9 Liter. Bis 

6 vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), Alkohol – Basisinformation, S. 2.
7 vgl. Ebenda.
8 vgl. Ebenda.
9 vgl. Ebenda, S. 6.
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ins Jahr 2001 war der Pro-Kopf-Konsum bundesweit bereits wieder auf 

10,5 Liter reinen Alkohol gesunken.10

Neben dem generellen Rückgang des Alkoholkonsums darf jedoch der 

alarmierende Wandel im Konsumverhalten Jugendlicher nicht außer Acht 

gelassen werden. 

Bereits seit längerer Zeit beobachtet der Deutsche Städte- und Gemeinde-

bund (DStGB) den neuerdings zunehmenden Konsum einiger Jugendli-

cher mit sorgenvoller Miene. Eine Kontrolle von 41.500 Jugendlichen

durch die niedersächsische Polizei ergab, dass davon 15.600 alkoholisiert 

waren. Besonders bedenklich ist die Tatsache, dass 544 von ihnen sogar 

noch im Kindesalter, i.S.d. § 1 JuSchG also unter 14 Jahren, waren. Ein 

neues Phänomen, das in den letzten Jahren vor allem unter Jugendlichen 

an Beliebtheit gewonnen hat, ist das sogenannte „Binge drinking“, von 

dem dann gesprochen wird, wenn während eines begrenzten Zeitrahmens

große Mengen alkoholischer Getränke unkontrolliert zu sich genommen 

werden. Vergleichbar ist das „Binge drinking“ bsp. mit „Koma-Saufen“ oder 

„Trinken bis zur Bewusstlosigkeit“. 2007 gaben zum Zeitpunkt der Befra-

gung 26% der Jugendlichen an, im vergangenen Monat ein Mal am „Binge 

drinking“ teilgenommen zu haben (2005 waren es 20%).11

Erscheinungsformen wie „Warmtrinken“ oder „Komasaufen“ gehören zum 

festen Element der Freizeitkultur vieler Jugendlichen. Vor allem in Cliquen, 

in denen sich die Mitglieder durch derartiges Kampftrinken profilieren, wird 

gezielt bis zum akuten Alkoholrausch getrunken und das Motto „Saufen 

bis der Arzt kommt“12 zunehmend wörtlich verstanden. „Bester“ oder „Grö-

ßter“ ist dann, wer aufgrund des Alkoholkonsums auf ärztliche oder an-

derweitige Hilfe angewiesen ist.13 Das Auftreten dieser Phänomene führt 

mit dazu, dass sich vor allem die Zahl der stationären Krankenhausaufent-

10 vgl. DHS, Alkohol – Basisinformation, S. 6f.
11 vgl. Deutscher Städte- und Gemeindebund (DStGB), S. 6.
12 Innenministerium Baden-Württemberg (IM BaWü), Bericht der AG, S. 4 (s. Anlage 5).
13 vgl. Ebenda (s. Anlage 5).
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halte bedingt durch Alkoholvergiftungen, vor allem im Kindes- und Jugend-

alter, deutlich erhöht hat.

War im Jahr 2000 noch von 9.500 betrunkenen oder gar bewusstlosen 

Kindern und Jugendlichen die Rede, meldete das Statistische Bundesamt 

im Jahr 2005 bereits 19.400 Patienten. Besonders bedenklich ist, dass 

sich darunter rund 3.500 Patienten im Alter von 10 bis 15 Jahren befan-

den, die laut Jugendschutzgesetz noch gar keinen Alkohol konsumieren 

dürften (verglichen mit dem Jahr 2000 eine Steigerung von 57%). Auffällig 

war der Anstieg der weiblichen Patienten im Alter zwischen 10 und 15 

Jahren von 44 auf 48%. Im Gegensatz dazu blieb der Anteil der 15- bis 

20-Jährigen von 2000 bis 2005 nahezu gleich.14

Für das Jahr 2006 ergab sich laut Statistischem Bundesamt nur ein ge-

ringfügiger Anstieg um 0,4% im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte 

der 19.500 Patienten gehörten demnach zu der Gruppe der männlichen 

Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in der Altersklasse der 15- bis 20-

Jährigen. Lediglich die Zahl der betroffenen 10- bis 15-Jährigen fiel gering-

fügig um 4% auf 3.300.15

Bis ins Jahr 2007 war der Anteil, verglichen mit dem Jahr 2000 mit 23.100 

Patienten, massiv um 142% angestiegen.16

14 vgl. Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 240 (s. Anlage 6).
15 vgl. Statistisches Bundesamt, Zahl der Woche Nr. 004 (s. Anlage 7).
16 vgl. DStGB, S. 5.
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Für Baden-Württemberg meldete das Statistische Landesamt für das Jahr 

2008 aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums 4.014 vollstationäre Kran-

kenhausbehandlungen 11- bis 19-jähriger Kinder und Jugendlicher (Stei-

gerung um 9% verglichen mit dem Jahr 2007). Für die Jahre 2001-2008 

wurde vom Statistischen Landesamt eine Gesamtstatistik über alkoholbe-

dingte Behandlungsfälle von Kindern und Jugendlichen nach Altersklas-

sen aufgestellt. Daraus wird ersichtlich, dass in den Altersstufen zwischen 

15 und 19 Jahren jeweils deutlich mehr männliche Jugendliche infolge von 

Alkohol in die Krankenhäuser eingeliefert wurden. In den unteren Alters-

klassen zwischen 11 und 14 Jahren ist die Anzahl der weiblichen Patien-

ten nahezu gleich wie die der männlichen. Sowohl bei den Jungen als 

auch bei den Mädchen ist die Anzahl der Krankenhauseinlieferungen im 

sogenannten Risikoalter von 16 Jahren am höchsten. Auffällig ist, dass die 

Zu- bzw. Abnahme der Einlieferungen unter den Mädchen zwischen 14 

und 19 Jahren nur gering ist, während bei den männlichen Patienten 

jeweils eine deutliche Zunahme zwischen den einzelnen Alterstufen von 

13 bis 16 Jahren zu verzeichnen ist.17

17 vgl. Statistisches Landesamt BaWü, Pressemitteilung Nr. 367/2009 (s. Anlage 8).
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Laut einer Studie der Gmünder Ersatzkasse wirken selbst Klinikaufenthal-

te durch teils schwere Alkoholvergiftungen bei 17% der Befragten nicht 

abschreckend. Stattdessen hätten die Betroffenen wie gewohnt weiter ge-

trunken oder erhöhten sogar ihr Konsumverhalten. Die übrigen 83% be-

richteten zwar, ihren Alkoholgenuss senken zu wollen, jedoch ist ihr Kon-

sum verglichen mit anderen Gruppen trotz allem höher.18

Das Wirtschaftsministerium sieht diesen Wandel in zahlreichen Ursachen 

begründet. Neben der heute großen Verfügbarkeit und dem Vorbildverhal-

ten der Erwachsenen spielt vor allem bei Getränken wie beispielsweise Al-

kopops der oftmals günstige Preis eine tragende Rolle.19 Vor allem die 

Preisgestaltung etlicher Diskotheken- und Kneipenbesitzer stellt dadurch 

eine neue Form der Jugendgefährdung dar, bei der einzig der kommer-

zielle Nutzen der Gastrobesitzer im Vordergrund steht.20

2.2 Auswirkungen des Alkoholkonsums

2.2.1 Physischer Art

Aufgrund der wasser- und fettlöslichen Eigenschaft diffundiert konsumier-

ter Alkohol ohne Schwierigkeit durch biologische Membranen. Nach 

Durchdringen der Schleimhäute wird der Alkohol über die Blutbahnen ra-

sant in alle Gewebe und in den gesamten Organismus verteilt.21 Durch 

den höheren Fettanteil und den niedrigen Wasserverteilungsraum des 

weiblichen Organismus ist der Blutalkoholgehalt bei Frauen bei gleichem 

Alkoholkonsum um etwa 20% höher als bei Männern.22

Bereits ab einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille lässt die Seh-

fähigkeit des Konsumenten nach. Störungen des Gleichgewichts und des 

Sprachvermögens treten ab ungefähr einem Promille auf. Bei einem Blut-

18 vgl. GT-Info elektronisch, Druckausgabe Nr. 15/2009 (s. Anlage 9).
19 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/2357, S. 6 (s. Anlage 10).
20 vgl. IM BaWü, Bericht der AG, S. 5 (s. Anlage 5).
21 vgl. Schöning, S, S. 71.
22 vgl. DHS, Alkohol – Basisinformation, S. 8.
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alkoholgehalt von etwa zwei Promille sind Gedächtnis und Orientierung 

gestört. Das Betäubungsstadium ist erreicht.23 Eine schwere, im schlimm-

sten Fall tödliche Alkoholvergiftung beginnt im Allgemeinen ab einem Al-

koholspiegel von drei Promille.24

Oftmals wird beim Betroffenen durch starken Alkoholkonsum ein Wärme-

gefühl ausgelöst. Da aber durch die geweiteten Blutgefäße die Wärme-

abgabe zunimmt, kühlt der Konsument schneller aus und es besteht die 

Gefahr von Verkühlungen oder im schlimmsten Falle Erfrierungen.25

Bei wiederkehrend erhöhtem Alkoholkonsum treten in allen Geweben 

Schädigungen der Zellen auf. Als Alkohol abbauendes Organ nimmt zu-

nächst hauptsächlich die Leber Schaden. Weitere zahlreiche Organschä-

den sind beispielsweise Veränderungen der Bauchspeicheldrüse, sowie 

Herzmuskelerweiterungen. Ein erhöhtes Risiko, nach lang anhaltendem 

erhöhtem Alkoholkonsum im Mund-, Rachen- und Speiseröhrenraum, im 

Magen oder bei Frauen im Brustbereich an Krebs zu erkranken, gilt auf-

grund von Forschungen als bestätigt.26

2.2.2 Auf die Psyche des Menschen

Die Auswirkungen auf die Psyche eines jeden Konsumenten treten vor 

allem im Bereich des Zentralnervensystems auf.27

Konsumenten sind unter Alkoholeinfluss weitaus risikobereiter als im 

nüchternen Zustand. In geringer Dosis wirkt Alkohol meist anregend und 

trägt zur Erheiterung der Stimmung bei. Er kann zum Abbau von Ängsten 

und Hemmungen beitragen und die Bereitschaft zur Kontaktaufnahme und 

Kommunikation fördern.28 Vorwiegend von Jugendlichen wird dies oft in 

geselligen Runden oder bei Partys genutzt, da sie der Meinung sind, dies 

23 vgl. DHS, Alkohol – Basisinformation, S. 8.
24 vgl. Ebenda, S. 10.
25 vgl. Schöning, S, S. 73.
26 vgl. Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS), Alkohol – die Sucht und ihre

Stoffe (s. Anlage 11).
27 vgl. Schöning, S, S. 73.
28 vgl. DHS, Alkohol – Die Sucht und ihre Stoffe (s. Anlage 11).



9

könne helfen um mehr aus sich heraus zu gehen, mit Gleichaltrigen 

schnell engen Kontakt zu knüpfen und gute Stimmung zu verbreiten.29

Das Umfeld des Konsumenten wird mit steigendem Alkoholpegel durch 

die fortschreitende Vergiftung des Körpers zunehmend unbedeutender

und die Konzentrationsfähigkeit sowie das Einsichts- und Erinnerungsver-

mögen nehmen ab.30 Die bei geringen Dosierungen häufig gelöste und 

heitere Stimmung kann im Bereich der mittleren und höheren Alkoholkon-

zentration schnell in eine gereizte Atmosphäre mit starkem Aggressions-

und Gewaltpotential münden.31 Mitunter wird die Stimmung durch den Ein-

fluss des Alkohols derart labil, dass schon Kleinigkeiten gravierende Reak-

tionen auslösen können und das Verhalten eines Betrunkenen nicht mehr 

einschätzbar ist.32

Im Falle längerfristig andauernden missbräuchlichen Konsums besteht die 

Gefahr einer grundlegenden Persönlichkeitsstörung. Die Betroffenen lei-

den beispielsweise häufig unter Stimmungsschwankungen oder Angstzu-

ständen. Starke Depressionen, die im schlimmsten Fall in einem Suizid-

versuch münden, können nicht mehr ausgeschlossen werden.33

Es ist jedoch festzuhalten, dass die alkoholbedingte psychische Beeinflus-

sung stark von der Persönlichkeit und der körperlichen Verfassung des 

Konsumenten abhängig ist.34 Somit lässt sich kein generelles Muster über 

die Verhaltensweisen von Menschen unter Alkoholeinfluss erstellen.

Bezüglich der geschlechterspezifischen Verhaltensweisen und Reaktionen 

unter Alkoholeinfluss schildert Hans-Jürgen Kerner, dass es generell beim 

„klassischen Geschlechtsrollenmuster“ bliebe und Frauen im Gegensatz 

zu Männern meist internalisierten. Laut Kerner gebe es keine Studie, die 

darlegt, dass das weibliche Geschlecht überhaupt ein nahezu ähnliches 

29 vgl. Schöning, S, S. 8.
30 vgl. Ebenda, S. 74.
31 vgl. DHS, Alkohol – Die Sucht und ihre Stoffe (s. Anlage 11).
32 vgl. Schöning, S, S. 74.
33 vgl. DHS, Alkohol – Die Sucht und ihre Stoffe (s. Anlage 11).
34 vgl. Schöning, S, S. 73.
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Aggressionspotential wie das der Männer erreichen könne. Dies bliebe 

auch unter Alkoholeinfluss unverändert.35

2.2.3 Auf die Gesellschaft

Der Konsum von Alkoholika wirkt sich dann auf die Gesellschaft aus, 

wenn er als Begleiterscheinung oder fördernder Faktor einerseits bei All-

tagsdelikten und andererseits bei Schwerdelikten, wie beispielsweise Tot-

schlag, Vergewaltigung oder Kindesmisshandlungen in Erscheinung tritt.36

Es darf natürlich nicht außer Betracht gelassen werden, dass zu der Ent-

stehung jeder Form von Gewalt zahlreiche vielfältige soziale und persön-

lichkeitsbezogene Einflüsse beitragen, zu denen neben selbst erfahrener 

Gewalt und möglicherweise den sogenannten „falschen Freunden“ auch 

der Alkoholkonsum gehört.37

Hans-Jürgen Kerner schildert jedoch Ergebnisse, die bei Befragungen im 

Rahmen der Tübinger Jungtätervergleichsuntersuchung erzielt wurden. 

Demnach hätten Täter mehrmals berichtet, eine gewisse Menge an Alko-

hol sei nötig, um bei gefährlichen Vorhaben ruhig genug zu sein. In ande-

rer Hinsicht sei Alkohol auch als „Mutmacher“ im Vorhinein vor Schlä-

gereien komplex als Motivationsbündel integriert.38

Laut der Statistik des Bundeskriminalamtes konnte im Jahr 2008 in 

390.952, das heißt in 11,7% der aufgeklärten Fälle zum Zeitpunkt der Tat-

begehung Alkoholeinfluss bei den Tatverdächtigen festgestellt werden 

(verglichen mit 2007 eine Steigerung um 1,1%). Vor allem im Bereich „Wi-

derstand gegen die Staatsgewalt“ ist die Zahl der unter Alkoholeinfluss 

verübten Fälle mit 18.376 von 27.867 gravierend hoch. Nicht selten wer-

den Polizeibeamte im Einsatz bei Auseinandersetzungen massiv angegrif-

35 vgl. Kerner, H-J, S. 19.
36 vgl. Ebenda, S. 16.
37 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/2325, S. 6 (s. Anlage 12).
38 vgl. Kerner, H-J, S. 20.
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fen und im Verlauf sogar teils schwer verletzt. Der Anteil stieg hier von 

63,1% im Vorjahr auf 65,9% im Jahr 2008.39

Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen 

zeigt diesbezüglich, dass die Mehrheit derer, die mit Gewalt gegenüber 

Polizeikräften reagierten, jünger als 30 Jahre alt war und, dass bei etwa 

einem Viertel aller Täter eine erhebliche Alkoholintoxikation von mindes-

tens einem Promille festgestellt wurde.40 Im Bereich der insgesamt aufge-

klärten Gewaltdelikte waren die Tatverdächtigen in 52.381 von 159.178 

Fällen, das heißt in 32,9% alkoholisiert (Steigerung zu 2007 um 5,7%).41

Diese Statistiken zeigen also, dass wohl ein Zusammenhang zwischen 

Alkoholkonsum und Gewalt besteht und nicht nur der Konsument selbst, 

sondern vielmehr auch dessen soziales Umfeld durch missbräuchliches

Konsumverhalten und dessen Auswirkungen in unterschiedlichen Weisen 

und in verschieden starkem Ausmaß negativ beeinflusst wird. 

Die Kriminalstatistik aus dem Jahr 2007 macht in einer Sonderauswertung 

deutlich, dass in Baden-Württemberg etwa 71% der Gewaltdelikte, die un-

ter Alkoholeinfluss verübt wurden, zwischen 22 und 7 Uhr geschahen. Im-

mer häufiger wird von Polizeidienststellen bestätigt, dass gerade Alkohol-

käufe in der Nachtzeit und damit kausal zusammenhängende Gewaltstraf-

taten und Ordnungsstörungen problematisch sind.42

39 vgl. Bundeskriminalamt, Kriminalistisches Institut, Fachbereich KI 12, S. 71.
40 vgl. IM BaWü, Bericht der AG, S. 7 (s. Anlage 5).
41 vgl. Bundeskriminalamt, S. 71.
42 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/2325, S. 8 (s. Anlage 12).
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3 Bisherige Maßnahmen des Gesetzgebers bzgl.
der Problematik „Alkohol“

Unter diesem Gesichtspunkt ist zunächst § 9 JuSchG zu nennen, der die 

Abgabe von Alkohol an Kinder und Jugendliche einschränkt. Kinder im 

Sinne dieses Gesetzes sind nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 JuSchG Personen unter 

14 Jahren. Jugendliche sind nach Nr. 2 Personen zwischen 14 und 18 

Jahren. § 9 JuSchG verbietet die Abgabe und den Konsum von hartem 

Alkohol, d. h. von Branntwein und branntweinhaltigen Getränken, sowohl 

für Kinder als auch für Jugendliche. Andere alkoholhaltige Getränke wie

Bier und Wein dürfen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 JuSchG von Jugendlichen ab 

16 Jahren konsumiert und an diese abgegeben werden, sofern sie nicht 

bereits erkennbar betrunken i.S.d. § 20 Nr. 2 GastG sind.43 Auf die Aus-

nahmen sowie die weiteren Regelungen des Jugendschutzgesetzes soll in

dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden, da dies den Rahmen 

sprengen würde. 

Um jedoch den oben genannten Entwicklungen nicht nur im Bereich des 

Jugendschutzes wirkungsvoll entgegenwirken zu können, wurde am 04. 

November 2009 das „Gesetz zur Abwehr alkoholbeeinflusster Störungen 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung während der Nachtzeit und zum 

Schutz vor alkoholbedingten Gesundheitsgefahren“44, kurz das Alkohol-

verkaufsverbot, erlassen. 

Ab Inkrafttreten des Verbotes am 01. März 2010 dürfen Verkaufsstellen 

i.S.d. Ladenöffnungsgesetzes zwischen 22.00 und 05.00 Uhr keinen Alko-

hol mehr verkaufen. Auch der sogenannte Reisebedarf ist in diese Rege-

lung mit eingeschlossen. Nicht erfasst werden Hofläden, Verkaufsstellen 

auf Verkehrsflughäfen im Inneren des Terminals sowie Verkaufsstellen 

43 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 8 und 27.
44 Landtag BaWü, Drucksache 14/5253, S. 1 (s. Anlage 13).
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von landwirtschaftlichen Genossenschaften.45 Vor allem für einzelne örtli-

che Feste oder Veranstaltungen wie beispielsweise „lange Verkaufsnäch-

te“ können Ausnahmen auf Antrag der Kommune vom zuständigen Re-

gierungspräsidium zugelassen werden.46 Hintergrund des Erlasses ist die

generelle Gefahrenabwehr.47

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) unterstützte die Initia-

tive von Baden-Württemberg zum Erlass dieses Gesetzes, um die Mög-

lichkeit des „rund um die Uhr Einkaufs“ von alkoholischen Getränken ein-

zudämmen. Laut DStGB könne so eventuell auch dem Trend des „Vorglü-

hens“ zumindest in gewisser Weise entgegengewirkt werden.48

Bereits am 24.05.2007 stellte der Bund-Länder-Ausschuss „Gewerbe-

recht“ klar, dass „Flatrate-Partys“ nach geltendem Recht unzulässig sind. 

Betroffen sind Veranstaltungen, die so konzipiert sind, dass zu einem Pau-

schalpreis alkoholische Getränke in unbestimmter Menge konsumiert wer-

den können, im Verständnis der Landesregierung also Bewirtungskonzep-

te, die dem Alkoholmissbrauch förderlich sind.49 Angefacht wurde diese

Diskussion durch den Tod eines 16-jährigen Berliners, der nach einer sol-

chen Party an den Folgen von etwa 50 Tequilas und einer Blutalkohol-

konzentration von 4,8 Promille gestorben war. 50

§ 20 Nr. 2 des Gaststättengesetzes regelt das Verbot der Abgabe alkoho-

lischer Getränke an erkennbar betrunkene Personen in Ausübung eines 

Gewerbes. Nach Auffassung des Innenministeriums Baden-Württemberg

ist bei Veranstaltungen wie „Koma-Partys“ oder „Saufen bis zum Umfallen“ 

aufgrund der Benennung und des Werbeinhalts regelrecht zu erwarten, 

dass in deren Verlauf gegen § 20 Nr. 2 GastG verstoßen wird. Basierend 

45 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/5253, S. 2 (s. Anlage 13).
46 vgl. Innenministerium Baden-Württemberg (IM BaWü), Alkohol und Verbote, S. 14.
47 vgl. GT-Info elektronisch, Druckausgabe Nr. 20/2009 (s. Anlage14).
48 vgl. DStGB, S. 30.
49 vgl. IM BaWü, Bericht der AG, S. 5 (s. Anlage 5) / s. auch Landtag BaWü, Drucksache 

14/2357, S. 3 (s. Anlage 10).
50 vgl. NGO-Online Internet-Zeitung für Deutschland (s. Anlage 15).
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auf den Ordnungs- und Sicherheitsgesetzen der Länder können diese 

Veranstaltungen und die Werbung hierfür somit untersagt werden.51

Das VG Hannover bsp. hat ein von der Landeshauptstadt Hannover erlas-

senes Verbot eines sogenannten „10 Cent Hammer Events“ in seinem Be-

schluss vom 11.07.2007 mit der Begründung bestätigt, das Konzept würde 

dem missbräuchlichen Konsum von Alkohol „Vorschub leisten“ und sei 

daher eine Gesundheitsgefahr für die hauptsächlich jungen Gäste.52

Das Innenministerium, wie auch der Bund-Länder-Ausschuss, vertreten 

die Auffassung, dass die für Gaststättenbetreiber nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 

GastG erforderliche Zuverlässigkeit für Veranstalter solcher „Flatrate-Par-

tys“ unter Umständen nicht gegeben ist.53 Für Gaststättenbehörden be-

steht die Möglichkeit, Ausrichtern solcher Veranstaltungen im Rahmen der 

§§ 4 Abs. 1 Nr. 1 und 15 Abs. 2 GastG wegen mangelnder Zuverlässigkeit 

bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen die Gaststättenerlaubnis zu 

versagen.54 Auf die weiteren Voraussetzungen zur Versagung der Gast-

stättenerlaubnis soll in dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden.

Die im vergangenen Jahr folgenreichste Entscheidung traf der 1. Senat 

des VGH Baden-Württemberg in seinem Normenkontrollurteil 1 S 2200/08

vom 28.07.2009, als er § 2 i.V.m. § 1 der von der Stadt Freiburg i.Br. er-

lassenen Polizeiverordnung zur „Begrenzung des Alkoholkonsums im öf-

fentlichen Straßenraum vom 22. Juli 2008“55 für unwirksam erklärte.56

Nach dieser Polizeiverordnung war sowohl der Alkoholkonsum als auch 

das mit sich Führen in Konsumabsicht auf den „öffentlich zugänglichen 

Flächen“ im festgelegten Rahmen verboten. Der zeitliche Geltungsbereich 

der Verordnung war auf die Wochenendnächte, jeweils von 22 bis 6 Uhr 

beschränkt. In örtlicher Hinsicht grenzte die Stadt Freiburg den Geltungs-

51 vgl. IM BaWü, Bericht der AG, S. 9f. (s. Anlage 5).
52 vgl. VG Hannover, Beschluss vom 11.07.2007, AZ.: 11 B 3480/07.
53 vgl. IM BaWü, Bericht der AG, S. 9f. (s. Anlage 5).
54 vgl. Ebenda, S. 10 (s. Anlage 5).
55 VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 1.
56 vgl. Ebenda.
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bereich auf das sogenannte „Bermuda-Dreieck“ in der Innenstadt ein, wel-

ches in der Vergangenheit durch einen hohen Anteil an Gewaltkriminalität 

und starkem Konsum alkoholischer Getränke in negativer Weise auffiel. 

Vor allem von jungen Menschen wurde dieser Ort zum „Vorglühen“ ge-

nutzt, um den gewünschten Alkoholpegel vor dem Kneipen- oder Disko-

thekenbesuch mit preiswerteren Alkoholika zu erreichen.57

Heiner Amann, Leitender Kriminaldirektor der Polizeidirektion Freiburg, 

schilderte die Situation bei Einsätzen vor Erlass der Polizeiverordnung, 

hauptsächlich zur Nachtzeit an Wochenenden als sehr erschwert. Kleinste 

Auslöser, wie „vermeintliches Anstarren oder Anrempeln einer Freundin“58

hatten Schlägereien zur Folge. Glasscherben als negativer Beigeschmack 

des Vorglühens oder der exzessiven Trinkgelage machten es Rettungs-

fahrzeugen teilweise nahezu unmöglich zum Einsatzort zu gelangen. Zu-

nehmend wurden Einsatzkräfte zu Körperverletzungsdelikten in die Alt-

stadt gerufen. Laut Amann haben diese Einsätze in den vergangenen 

zehn Jahren um etwa 150% zugenommen.59

Die Verordnung löste die bereits Ende des Jahres 2007 ergangene und 

bis zum 31.07.2008 geltende Polizeiverordnung desselben Wortlautes le-

diglich mit verkleinertem örtlichem Geltungsbereich ab und sollte zunächst 

bis zum 31.07.2010 befristet werden. 60

Laut VGH Mannheim ist die zu prüfende Polizeiverordnung „nicht durch 

die polizeiliche Generalermächtigung in § 10 Abs. 1, § 1 Abs. 1 PolG ge-

deckt“61. Dies sei nur dann der Fall, wenn der Zusammenhang zwischen 

den verbotenen Handlungen und den daraus regelmäßig und in typischer 

Weise entstehenden Gewaltstraftaten durch hinreichende Anhaltspunkte 

belegt würden.62 Diese liegen hier jedoch nach Auffassung des VGH we-

der aus Gründen der Lebenserfahrung noch durch entsprechende polizei-

57 vgl. VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 2f.
58 IM BaWü, Alkohol und Verbote, S. 15.
59 vgl. Ebenda.
60 vgl. VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 2.
61 Ebenda, S. 8.
62 vgl. VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, Leitsatz.
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liche Erhebungen vor. Auch die anhand der Erhebungen gewonnenen Er-

kenntnisse könnten nicht belegen, dass das untersagte Verhalten an sich, 

das heißt der Konsum mitgebrachter Alkoholika im abgegrenzten Gebiet, 

„regelmäßig und typischerweise die Gefahr von Körperverletzungen“63

auslöst.64

Diese Schlussfolgerung könne laut VGH nur dann gezogen werden, wenn 

die Anzahl an Gewalttaten im Geltungsbereich enorm gesunken wäre. Die 

in Freiburg erfolgte Minderung um 16% sei jedoch nicht ausreichend. Zu-

dem wurde diese Feststellung aufgrund der erwarteten geringen Minde-

rung an Gewaltdelikten im gesamten Stadtgebiet vom VGH herabgewür-

digt. Hinzu käme, dass das gesammelte Datenmaterial nicht nur zu gering

gewesen sei, sondern auch, dass die Erhebung keinerlei Aussage darüber 

mache, in welchem Ausmaß die Gewaltstraftaten vor bzw. nach Verord-

nungserlass direkt durch die verbotenen Handlungen entstanden sind. 

Vielmehr könnte der jeweilige Täter von zu Hause bereits alkoholisiert ins

„Bermuda-Dreieck“ gelangen oder aber sich in nüchternem Zustand dort-

hin begeben und in Gaststätten oder Vergnügungsstätten vor Ort Alkohol 

konsumieren, bevor er im Anschluss daran unter Alkoholeinfluss Gewalt-

taten verübt. Auch der „zweite Periodische Sicherheitsbericht des Bundes-

ministeriums der Justiz“ aus dem Jahr 2006, macht deutlich, dass Alkohol 

nur in wenigen Fällen Alleinursache für die Entstehung einer Straftat war, 

sondern oftmals lediglich mitursächliche oder begünstigende Wirkung 

hatte.65 Da sich die Möglichkeit des Schadenseintritts im vorliegenden Fall 

also nur deshalb nicht verneinen lässt, weil der derzeitige Stand der Wis-

senschaft die genannten Kausalzusammenhänge zwischen Alkoholkon-

sum und Gewalt weder belegen noch ausschließen kann, liegt hier nach 

Auffassung des VGH anstatt einer abstrakten Gefahr lediglich ein Gefah-

63 VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 16.
64 vgl. Ebenda, S. 15f.
65 vgl. Ebenda, S. 16-18.
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renverdacht bzw. ein sogenanntes „Besorgnispotential“ vor, das nicht von 

§ 10 Abs. 1 i.V.m. § 1 PolG erfasst wird.66

Für derartige Vorsorgemaßnahmen sei ein Tätigwerden des Gesetzgebers 

erforderlich. Daher kann die Stadt Freiburg wie bisher lediglich mittels Ein-

zelfallregelungen, wie beispielsweise durch Platzverweise oder Aufent-

haltsverbote, gegen die jeweiligen Störer vorgehen.67

Heiner Amann von der Polizeidirektion Freiburg zog als Fazit aus der Zeit 

der geltenden Polizeiverordnung, dass sowohl hinsichtlich der Vermüllung, 

als auch bezüglich der Ordnungssituation eine deutliche Verbesserung 

feststellbar gewesen sei. Besonders erfreulich sei auch die offensichtlich

geringere Zunahme der Gewaltstraftaten verglichen mit dem übrigen 

Stadtgebiet gewesen.68

Innenminister Heribert Rech beurteilte die Entwicklungen nach Einführung 

der Verordnung ebenso als erfreulich. Hinzu käme eine weniger aggres-

sive Grundhaltung einiger Besucher, die zu einem gesteigerten Gefühl von 

Sicherheit unter den dortigen Anwohnern führte. Das VGH-Urteil vom 

28.07.2009 erschwert nach Ansicht Rechs in Zukunft das präventive 

Einschreiten der Polizei in diesem Bereich deutlich. Der Innenminister be-

fürchtet ein Ansteigen alkoholbedingter Straftaten und der damit oft ein-

hergehenden Ordnungsstörungen im betroffenen Gebiet. Die von Natur 

aus schwierig zu kontrollierenden Einsätze würden durch die personell 

angespannte Situation der Einsatzkräfte zusätzlich erschwert.69

Weniger Beachtung fand das VGH-Normenkontrollurteil 1 2340/08 zum 

„Randgruppentrinkparagraphen“, das aufgrund des engen sachlichen Zu-

sammenhangs zum oben genannten „Freiburger Urteil“ zur gleichen Zeit 

erlassen wurde. Der sogenannte Randgruppentrinkparagraph, der 2007 

Bestandteil einer zuvor bestehenden Polizeiverordnung wurde, verbot das 

66 vgl. VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 10f.
67 vgl. Ebenda, S. 19.
68 vgl. IM BaWü, Alkohol und Verbote, S. 15.
69 vgl. IM Rech, Stellungnahme des Innenministeriums, S. 3f. (s. Anlage 16).
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Lagern oder „dauerhafte Verweilen außerhalb von Freischankflächen oder 

Einrichtungen“70, wenn es einerseits zumindest überwiegend dem Alkohol-

genuss dient und andererseits möglicherweise Dritte in erheblicher Weise 

belästigen könnte. Als Geltungsbereich dieser Regelung waren sämtliche 

Straßen und öffentlichen Orte bestimmt. Der Randgruppentrinkparagraph 

wurde vom VGH Mannheim mit Urteil vom 28.07.2009 wegen Verstoßes 

gegen das Bestimmtheitsgebot für unwirksam erklärt.71

Laut GT-Info löste das Urteil des VGH sowohl zur Polizeiverordnung als 

auch zum Randgruppentrinkparagraphen bundesweit für Aufsehen, weil in 

etlichen Kommunen bereits ähnliche Regelungen getroffen wurden oder in 

Vorplanung waren.72

So erließ beispielsweise die Große Kreisstadt Öhringen im vergangenen 

Jahr eine Allgemeinverfügung über das Verbot branntweinhaltiger Geträn-

ke beim dortigen Stadtfest sowie dem jährlichen Weindorf. 

4 Die formellen Aspekte der Allgemeinverfügung

4.1 Formelle Voraussetzungen des Verbotes

Im vorliegenden Fall könnte es sich um eine Allgemeinverfügung im Sinne 

des § 35 Satz 2 LVwVfG handeln. Demnach stellt eine Allgemeinverfü-

gung einen Verwaltungsakt dar, „der sich an einen nach allgemeinen 

Merkmalen bestimmten oder bestimmbaren Personenkreis richtet oder die 

öffentlich-rechtliche Eigenschaft einer Sache oder ihre Benutzung durch 

die Allgemeinheit betrifft“73. Insofern müssten zunächst die Merkmale ei-

nes Verwaltungsaktes nach der Legaldefinition des § 35 Satz 1 LVwVfG 

70 VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2340/08, Leitsatz.
71 vgl. GT-Info elektronisch, Druckausgabe Nr. 15/2009 (s. Anlage 9), 

s. auch VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2340/08, Leitsatz.
72 vgl. GT-Info elektronisch, Druckausgabe Nr. 15/2009 (s. Anlage 9).
73 Ziekow, J, § 35, S. 226.
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vorliegen, es müsste also eine hoheitliche Maßnahme von einer Behörde 

erlassen worden sein, die einen Einzelfall regelt, im Bereich des öffent-

lichen Rechts liegt und unmittelbare Wirkung nach außen hat.74

Bei der Großen Kreisstadt Öhringen handelt es sich zweifelsohne um eine 

Behörde im Sinne des § 1 Abs. 2 LVwVfG. Als Maßnahme wird jedes Tun 

einer Behörde bezeichnet, das einen gewissen Erklärungswert hat. Das 

erlassene Verbot stellt insofern ein Tun, hier ein Handeln der Stadtverwal-

tung mit dem Erklärungswert einer Verbotsverfügung dar. Eine Maßnahme 

ist im Sinne des LVwVfG dann hoheitlich, wenn sie einseitig von der 

Behörde erlassen wurde, das heißt, es handelt sich insoweit nicht etwa

um ein gegenseitig einvernehmliches Handeln mit vertraglichem Charak-

ter. Dass die betroffenen Standbetreiber im vorliegenden Fall im Vorfeld 

über die Maßnahme informiert wurden, ist für das Merkmal der „Hoheitlich-

keit“ unschädlich, da die Regelung an sich einseitig von Seiten der Ver-

waltung getroffen wurde.75

Das Merkmal „auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts“76 dient der Ab-

grenzung zum Gebiet des Zivilrechts und bestimmt sich nach Art des 

Rechtsverhältnisses, das zugrunde liegt. Nach der derzeit größtenteils 

verwendeten Sonderrechtstheorie, auch umgewandelte Subjektstheorie 

genannt, wird die Ganzheit aller Rechtsnormen, die lediglich das Staats-

wesen oder dessen Untergruppen zum Handeln ermächtigen bzw. ver-

pflichten, als öffentliches Recht bezeichnet.77

Die Stadtverwaltung Öhringen greift im vorliegenden Fall im Bereich der 

Gefahrenabwehr ein, das heißt im Sinne des Polizeigesetzes. Da das Po-

lizeigesetz lediglich den Staat bzw. die Polizeibehörden und den Vollzugs-

dienst zu gewissen Maßnahmen ermächtigt, handelt die Große Kreisstadt 

insofern auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts. 

74 vgl. Ziekow, J, § 35, S. 226.
75 vgl. Ebenda, § 35, RN 21/22.
76 Ebenda, § 1, RN 21.
77 vgl. Ebenda, § 1, RN 21/23.
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Die nach § 35 Satz 1 LVwVfG geforderte „Regelung“ stellt nicht das Han-

deln bzw. das Verfahren an sich dar, sondern meint stattdessen das Er-

gebnis in rechtlicher Hinsicht, das heißt, dass die Rechtsfolge der Maß-

nahme aus objektiven Gesichtspunkten verbindlich gesetzt wird.78

Bei der Öhringer Verbotsverfügung besteht die Regelung in dem verbote-

nen Konsum bzw. Mitführen branntweinhaltiger Getränke, da deren 

Rechtsfolge die Untersagung dieses Handelns bei den darin bestimmten 

Veranstaltungen im festgelegten Bereich ist. 

Das Merkmal des Einzelfalls grenzt Verwaltungsakte von den abstrakt-ge-

nerellen Regelungen der Rechtsnormen ab. Verwaltungsakte beziehen 

sich als „konkret-individuelle Regelungen“ auf eine bestimmte Situation 

und betreffen eine gewisse Person. 79

Die vorliegende Verbotsverfügung bezieht sich konkret auf das Weindorf 

sowie das Stadtfest und regelt den Konsum branntweinhaltiger Getränke 

an diesen Veranstaltungstagen. Insofern besteht diese Maßnahme für ei-

nen konkreten Fall. 

Bezogen auf die Anforderungen einer individuellen Regelung an eine be-

stimmte Person muss hier auf die Bestimmungen für Allgemeinverfügun-

gen nach § 35 Satz 2 LVwVfG zurückgegriffen werden. Demnach liegt 

auch im Falle eines lediglich bestimmbaren Adressatenkreises möglicher-

weise ein Verwaltungsakt vor. Hinsichtlich der Adressaten der Öhringer

Verfügung gilt, dass diese insoweit bestimmbar sind, als dass es sich hier-

bei um die Besucher der Veranstaltungen handelt und die Regelung somit 

räumlich und zeitlich eingegrenzt ist. Insoweit könnte es sich bei Vorliegen 

der weiteren Voraussetzungen um eine adressatenbezogene Allgemein-

verfügung i.S.d. § 35 Satz 2 1. Variante LVwVfG handeln.80

Als letztes Merkmal verlangt § 35 Satz 1 LVwVfG die unmittelbare Außen-

wirkung. Die Regelung muss demnach nach deren „objektiven Sinnge-

78 vgl. Ziekow, J, § 35, RN 24.
79 vgl. Ebenda, § 35, RN 37, s. auch RN 55.
80 vgl. Ebenda, § 35, RN 55f.
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halt“81 fähig sein, eine Rechtswirkung nach Außen zu erzielen. Ob dies im 

Einzelfall tatsächlich geschieht, ist unschädlich.82 Bei der Verbotsregelung 

für Stadtfest und Weindorf kann objektiv davon ausgegangen werden, 

dass diese Außenwirkung hat, da es sich hier nicht um Ausnahmefälle, 

wie etwa Maßnahmen im verwaltungsinternen Bereich oder um eine Maß-

nahme andere Behörden betreffend handelt. 

Es bleibt somit festzuhalten, dass es sich bei der vorliegenden Verfügung 

um eine adressatenbezogene Allgemeinverfügung nach § 35 Satz 2 

LVwVfG handelt. 

4.1.1 Zuständigkeit

Über die Festlegung der Zuständigkeit werden Behörden jeweils bestimm-

te Kompetenzen und damit gewisse Aufgaben und Handlungsbefugnisse 

zugeordnet.83

Da die Große Kreisstadt im vorliegenden Fall im Bereich der Gefahrenab-

wehr handelt, richtet sich die Zuständigkeit für den Erlass der Allgemein-

verfügung, aufgrund fehlender spezialgesetzlicher Festsetzungen, nach 

den Regelungen der §§ 60 ff. des Polizeigesetzes.84

Die Bestimmung der Zuständigkeit in sachlicher Hinsicht betrifft den Inhalt 

der übertragenen Aufgaben und Handlungsbefugnisse.85

Diesbezüglich trifft § 60 PolG entsprechende Bestimmungen. Abs. 1 regelt 

im Rahmen der Gefahrenabwehr die grundsätzliche Zuständigkeitsvermu-

tung der Polizeibehörden, sofern an keiner anderen Stelle des Gesetzes 

oder mittels weiterer Rechtsvorschriften andere Bestimmungen getroffen 

wurden.86

81 Ziekow, J, § 35, RN 40.
82 vgl. Ebenda, § 35, RN 40.
83 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 6, RN 1.
84 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 60, RN 1.
85 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 6, RN 9.
86 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 60, RN 1-3.
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Es folgt die generelle Zuständigkeitsvermutung der Ortspolizeibehörden 

im Rahmen der polizeibehördlichen Pflichten nach § 66 Abs. 2 PolG. So-

weit keine anderweitigen spezialgesetzlichen Festsetzungen diesbezüg-

lich vorhanden sind, ist somit grundsätzlich die unterste Instanz der allge-

meinen Polizeibehörden für die Aufgabenerfüllung zuständig.87

§ 62 Abs. 4 PolG definiert die Gemeinden als Ortspolizeibehörden. Die 

Funktionsbezeichnung der Behörde als Ortspolizeibehörde ist im Rahmen 

des Erlasses von Verwaltungsakten bzw. im vorliegenden Fall einer Allge-

meinverfügung nicht notwendig.88

§ 66 Abs. 2 entspricht in Zusammenhang mit § 62 Abs. 4 PolG dem Erfor-

dernis des Art. 71 Abs. 3 Satz 1 VerfBW, wonach die Aufgabenübertra-

gung mittels förmlichem Gesetz zu erfolgen hat.89

In örtlicher Hinsicht bestimmt sich die Zuständigkeit nach § 68 Abs. 1 

PolG, da diese im Vergleich zu § 3 LVwVfG die speziellere Regelung dar-

stellt. Demnach wird die örtliche Zuständigkeit durch den Dienstbezirk der 

Polizeibehörde, das heißt im Falle einer Ortspolizeibehörde durch das Ge-

meindegebiet beschränkt. Es gilt hierbei nach Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 1, 

wo die jeweilige Aufgabe anfällt und das Einschreiten erforderlich wird.90

Im Resultat bleibt festzuhalten, dass die Große Kreisstadt Öhringen im 

Rahmen ihrer Tätigkeiten als Ortspolizeibehörde sachlich und da das Han-

deln auf ihrem Gemeindegebiet erforderlich wird auch in örtlicher Hinsicht 

zuständig ist. 

87 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 66 RN 3.
88 vgl. Ebenda, § 62, RN 2/1.
89 vgl. Ebenda, § 66, RN 1.
90 vgl. Ebenda, § 68, RN 1/2/4.
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4.1.2 Verfahrensvorschriften

Auf Allgemeinverfügungen sind unter Beachtung gewisser Spezialbestim-

mungen grundsätzlich dieselben Vorschriften anzuwenden, die auch für 

sonstige Verwaltungsakte gelten.91

Anhörung

Generell verlangt § 28 LVwVfG die Anhörung der Beteiligten vor Erlass 

eines Verwaltungsaktes. Darin kommt das „Recht auf ein faires Verfah-

ren“92 zur Geltung, das im Rechtsstaatsprinzip verankert ist und nach dem 

der Adressat die Möglichkeit erhalten muss, durch Äußerungen auf die 

Entscheidung einwirken zu können.93 Da der Erlass einer Allgemeinverfü-

gung (Massenentscheidung) der Ausnahmeregelung des § 28 Abs. 2 Nr. 4 

LVwVfG entspricht und rechtliches Gehör im vorliegenden Fall ohnehin 

nur wenig bedeutsam gewesen wäre, konnte die Stadtverwaltung Öhrin-

gen auf eine vorherige Anhörung verzichten.94

Form

Nach § 37 Abs. 2 LVwVfG besteht für den Erlass eines Verwaltungsaktes 

grundsätzlich Formfreiheit. Die Festlegung der Form liegt daher im Verfah-

rensermessen nach § 10 LVwVfG. Sofern keine kurzfristigen Entschei-

dungen getroffen werden müssen, wird im Hinblick auf die Rechtssicher-

heit und -klarheit häufig die Schriftform bevorzugt. Insoweit ist der schrift-

liche Erlass dieser Allgemeinverfügung durchaus vorteilhaft.95

Die Mindesterfordernisse eines schriftlich erlassenen Verwaltungsaktes 

sind durch § 37 Abs. 3 LVwVfG geregelt. Aufgrund von Beweis- bzw. 

Warnzwecken müssen diese nicht nur die verantwortliche Behörde be-

zeichnen. Für die Identifizierbarkeit der Behörde sind Amtsbezeichnung 

91 vgl. Ziekow, J, § 35, RN 53.
92 Ebenda, § 28, RN 1.
93 vgl. Ebenda.
94 vgl. Ebenda, § 28, RN 11.
95 vgl. Ebenda, § 37, RN 8.
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und Nennung des jeweiligen Ortes erforderlich. Des Weiteren bedarf es 

einer Unterschrift oder zumindest einer Namenswiedergabe entweder des 

Leiters der Behörde, dessen Vertreters bzw. des von ihm Beauftragten, 

also des hierfür Verantwortlichen.96

In der vorliegenden Allgemeinverfügung wird die erlassende Behörde als 

Ordnungsamt der Großen Kreisstadt Öhringen genannt. Jedoch ist der 

Behördenleiter entgegen § 37 Abs. 3 Satz 1 LVwVfG nicht benannt. Da 

dies jedoch kein Fehler ist, der zur Nichtigkeit nach § 44 LVwVfG führt, 

zieht diese Formverletzung lediglich die schlichte Rechtswidrigkeit der All-

gemeinverfügung nach sich. Nach § 46 LVwVfG kann alleine aufgrund 

dieses Mangels kein Anspruch auf die Aufhebung der Verfügung geltend 

gemacht werden.97

Begründung

§ 39 Abs. 1 LVwVfG verlangt eine Begründung schriftlicher Verwaltungs-

akte, aus der die bedeutenden Gründe in rechtlicher sowie tatsächlicher 

Hinsicht hervorgehen müssen. Für Allgemeinverfügungen jedoch be-

stimmt § 39 Abs. 2 Nr. 5 LVwVfG, dass die Pflicht der Begründung in den 

Fällen entfällt, in denen die Behörde die jeweilige Allgemeinverfügung öf-

fentlich bekanntgegeben hat.98

Bekanntgabe

Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt nach § 41 Abs. 4 LVwVfG. Diese be-

wirkt nach § 43 LVwVfG die äußere Wirksamkeit des jeweiligen Verwal-

tungsaktes bzw. der Allgemeinverfügung gegenüber dem oder den tan-

gierten Personen.99

Eine Allgemeinverfügung darf nach § 41 Abs. 3 Satz 2 LVwVfG nur bei 

Untunlichkeit der persönlichen Bekanntgabe öffentlich bekanntgegeben 

96 vgl. Ziekow, J, § 37, RN 13-15.
97 vgl. Ebenda, § 37, RN 19.
98 vgl. Ebenda, § 39, RN 3-5, 14.
99 vgl. Ebenda, § 41, RN 14, s. auch § 43, RN 2.
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werden. Im vorliegenden Fall wäre eine individuelle Bekanntgabe nicht nur 

aufgrund der immens hohen Anzahl an Betroffenen untunlich, sondern 

alleine schon aufgrund dessen, dass der Kreis derer, die davon betroffen 

sind, im Vorhinein nicht abschließend feststellbar gewesen wäre. Abs. 4 

bestimmt in Satz 1, dass ein Verwaltungsakt öffentlich bekannt gegeben 

wird, indem dessen verfügender Teil ortsüblich bekannt gemacht wird. Zu-

dem ist nach Satz 2 auch der Ort der möglichen Einsichtsnahme an-

zugeben.100

Die Allgemeinverfügung der Stadtverwaltung Öhringen wurde nicht in vol-

lem Umfang öffentlich bekanntgemacht. Deren verfügender Teil, also so-

wohl das Verbot des Konsums und Mitführens branntweinhaltiger Geträn-

ke als auch ein eventuelles Zutrittsverbot, wurden im sogenannten „Forum 

Öhringen“, einer Sonderseite innerhalb der Hohenloher Zeitung am 18. 

Juni 2009 veröffentlicht. In diesem Rahmen wurden in einem umfang-

reichen Artikel mit Informationen und den Telefonnummern jeweiliger An-

sprechpartner die Beweggründe für den Erlass der Verfügung umfassend 

dargelegt. Zwar wurde der Ort der möglichen Einsichtnahme dort nicht 

ausdrücklich genannt, jedoch lässt sich aufgrund des Inhaltes der Ver-

öffentlichung sowie der Angabe des Ansprechpartners konkludent schlie-

ßen, dass generell bei der Stadtverwaltung, im speziellen beim Ordnungs-

amt Öhringen, Einsicht genommen werden kann.101 In Verbindung mit die-

ser Bekanntmachung des verfügenden Teils in der Hohenloher Zeitung, 

die durchaus als ortsüblich angesehen werden kann, wurde das beschlos-

sene Verbot im Vorfeld umfassend beworben. 

Bezüglich des Tages, an dem die Verfügung als bekannt gegeben gilt, 

kann in diesem Fall festgehalten werden, dass die Bestimmung der zeit-

lichen Geltungsdauer des Verbotes eine nach § 41 Satz 4 LVwVfG von 

Satz 3 abweichende Regelung für Allgemeinverfügungen darstellt. Somit 

100 vgl. Ziekow, J, § 41, RN 14-17.
101 vgl. Hohenloher Zeitung, Forum Öhringen (s. Anlage 17).
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gälte die Allgemeinverfügung mit Beginn des zuerst stattfindenden Hohen-

loher Weindorfes als bekannt gegeben.102

Zusätzlich zu der oben genannten ortsüblichen Bekanntmachung wurde 

die Allgemeinverfügung in vollem Wortlaut, das heißt inklusive Plan und 

Begründung, an den Veranstaltungstagen an sämtlichen Eingängen zum 

Veranstaltungsgelände ausgehängt. Insofern lässt sich festhalten, dass 

die Allgemeinverfügung der Stadt Öhringen i.S.d. § 41 LVwVfG wirksam 

öffentlich bekannt gegeben wurde.

4.2 Branntweinhaltige Getränke

Um den Begriff „branntweinhaltige Getränke“ zu erklären, muss zunächst 

geklärt werden, was unter Branntwein an sich zu verstehen ist. Im ehe-

maligen Sprachgebrauch wurde jedes mittels Destillation hergestellte Ge-

tränk mit hoher Alkoholkonzentration als Branntwein bezeichnet.103

Mit der von der Europäischen Gemeinschaft im Jahr 1989 erlassenen Ver-

ordnung wurde für diese Getränke die Bezeichnung „Spirituose“ als Sam-

melbegriff bestimmt. Als Mindestalkoholgehalt für derartige Getränke wur-

den 15 Vol.-% festgesetzt. Der Begriff „Branntwein“ beinhaltet nach dieser 

Verordnung lediglich Getränke, die durch Destillation von Wein oder 

Brennwein entstanden sind.104

Nach den Erläuterungen zu § 9 JuSchG sollten jedoch trotz des neuen 

Rechts, das seit 01. April 2003 gilt, keine Änderungen hervorgerufen wer-

den. Daher zählen hier auch in Zukunft alle Spirituosen, auch unvergällte 

Alkohole, zu „Branntweinen“.105 Im heutigen Sprachgebrauch wird Brannt-

wein aufgrund seines hohen Alkoholgehalts auch häufig als „harter Alko-

hol“ bezeichnet. 

102 vgl. Ziekow, J, § 41, RN 17.
103 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 28.
104 vgl. Verordnung (EWG) Nr. 1576/89 des Rates vom 29. Mai 1989 / 

s. auch Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 28.
105 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 28.
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Unter „Branntweinhaltigen Getränken“ versteht das JuSchG sämtliche 

Mischgetränke, die unter Verwendung von Spirituosen hergestellt werden, 

unabhängig ob nach dem Mischen letztendlich ein geringerer Anteil an Vo-

lumenprozent Alkohol als bei Wein oder Bier enthalten ist. Somit fallen 

bsp. auch die Mehrzahl an Cocktails und ähnliche allseits beliebte Mixge-

tränke unter diesen Begriff.106

Die vorstehenden Erläuterungen beziehen sich zwar auf die Regelungen 

des JuSchG, jedoch können diese ohne Weiteres auf die hier vorliegende 

Allgemeinverfügung übertragen werden, da der Sinn und Zweck der Norm, 

das heißt das Verbot des Konsums, vergleichbar ist. 

4.3 „Abgabe und Konsum“ branntweinhaltiger Getränke

Im Folgenden wird auf die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes zu-

rück gegriffen, um den Begriff der Abgabe zu erklären. 

§ 9 JuSchG regelt die Abgabe alkoholischer Getränke an Kinder und Ju-

gendliche im Sinne des Jugendschutzes. Nach den Erläuterungen hierzu

erfolgt eine Abgabe bei jedweder Art von „Hingabe bzw. Verabreichung“107

an die Konsumenten. 

Die vorliegenden Erläuterungen beziehen sich zwar auf die Abgabe an 

Minderjährige, jedoch lässt sich auch dies auf die Abgabe im Sinne der 

vorliegenden Allgemeinverfügung übertragen. 

Als Folge des in der Allgemeinverfügung geregelten verbotenen Konsums

branntweinhaltiger Getränke besteht für Standbetreiber ein generelles 

Verbot, derartige Getränke abzugeben. 

Der Begriff des Konsums stammt aus dem lateinischen „consumere“, das 

soviel bedeutet wie verbrauchen. Man versteht also hierunter generell den 

106 vgl. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, S. 28.
107 Ebenda.
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Verbrauch bzw. in diesem Zusammenhang eher den Verzehr eines be-

stimmten Gutes, hier den Verzehr branntweinhaltiger Getränke.108

Offen bleibt die Frage was geschieht, wenn ein Festbesucher ein brannt-

weinhaltiges Getränk lediglich in der Hand hält bzw. mit sich führt. Müsste 

dann im jeweiligen Einzelfall geprüft werden, ob dieser die konkrete Ab-

sicht hat, das Getränk auf dem Festgelände zu konsumieren?

Da dies mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu umfangreichen Diskussio-

nen oder gar Auseinandersetzungen führen würde, hat die Stadt Öhringen 

in ihrer Allgemeinverfügung geregelt, dass „das Mitführen branntweinhal-

tiger Getränke beim Betreten des Festgeländes einschließlich des in den 

Lageplänen festgelegten Umfeldes“109 im zeitlichen Geltungsbereich, d.h.

während des Festverlaufs, verboten ist. 

5 Materielle Rechtmäßigkeit des Verbotes
Wird durch eine Allgemeinverfügung ein der Gefahrenabwehr dienendes

Ver- oder Gebot festgesetzt, handelt es sich insofern um einen VA im po-

lizeirechtlichen Sinne – es wird dann von einer Polizeiverfügung gespro-

chen.110 Fraglich ist lediglich, ob die vorliegende Verfügung den mate-

riellen Anforderungen der §§ 3, 1 PolG standhält oder ob sie im Zweifels-

fall ähnlich der Freiburger Polizeiverordnung vor Gericht gekippt würde.

5.1 Wirksame Ermächtigungsgrundlage

Die vorliegende Allgemeinverfügung wurde auf Grundlage der §§ 3,1 PolG 

erlassen. Gemeinsam mit § 1 PolG als Aufgaben zuweisende Norm bildet 

§ 3 als allgemeine Ermächtigungsnorm die Generalermächtigung des 

Polizeirechtes (§§ 3,1 PolG). Die §§ 3,1 PolG finden als Generalermäch-

108 vgl. Dudenredaktion, S. 557.
109 Allgemeinverfügung der Großen Kreisstadt Öhringen (s. Anlage 18).
110 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 3, RN 10.
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tigung jedoch lediglich subsidiär Anwendung, für den Fall dass es, wie 

hier, keine Spezialermächtigung gibt.111 Hinsichtlich der materiellen Recht-

mäßigkeitsvoraussetzungen müssen zunächst alle in der Ermächtigungs-

grundlage genannten Tatbestandsmerkmale vorliegen. 

5.1.1 Polizeiliches Schutzgut

Grundlegende Voraussetzung für die materielle Rechtmäßigkeit einer auf 

§§ 3,1 PolG basierenden Allgemeinverfügung ist die Betroffenheit eines 

polizeilichen Schutzgutes, d.h. der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung.

Das Schutzgut der öffentlichen Sicherheit basiert auf einer Unterteilung in 

drei Teilschutzgüter. Teilschutzgüter sind nach Rechtsprechung sowohl 

die „Unverletzlichkeit der Rechtsordnung“, die „Unverletzlichkeit der sub-

jektiven Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen“, als auch der „Bestand 

des Staates und der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und 

sonstiger Träger der Hoheitsgewalt“.112

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass öffentliche Sicherheit nur der-

artige Güter umfasst, die unter dem Schutz der Rechtsordnung stehen.113

Würde sich die vorliegende Allgemeinverfügung also lediglich gegen den 

öffentlichen Konsum branntweinhaltiger Getränke auf Festen richten und

kein anderes Schutzgut tangieren, wäre keines der drei Teilrechtsgüter 

betroffen, da der Alkoholkonsum generell und auch der des harten Alko-

hols ein Verhalten ist, das nicht nur weit verbreitet, sondern auch weithin

akzeptiert ist. Auch wenn sich das vorliegende Verbot tatbestandlich auf 

eine Behinderung oder Belästigung Anderer durch den Konsum brannt-

weinhaltiger Getränke beziehen würde, müsse nach Fassbender der glei-

che Schluss gezogen werden, da dies generell keine Gefahr im ordnungs-

und polizeirechtlichen Sinne darstellt. Die öffentliche Sicherheit ist jedoch 

zweifellos dann betroffen, wenn es wie vom VGH Mannheim gefordert zu 

111 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 3, RN 1f.
112 vgl. Pieroth, B /Schlink, B /Kniesel, M, § 8, RN 3.
113 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 1, RN 7.
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„typischen alkoholbedingten Verstößen“114 kommt, zu denen auch Verun-

reinigungen oder Straftaten zählen.115

Da die Große Kreisstadt Öhringen den Erlass ihrer Allgemeinverfügung

auf eben diese alkoholbedingten Ordnungsstörungen und Straftaten stützt, 

liegt hier die Betroffenheit der Öffentlichen Sicherheit vor.

Aufgrund des Freiburger Urteils ist es jedoch fraglich, ob dies die Annah-

me rechtfertigt, Alkoholkonsum stelle eine Gefahr dar.116

Das Schutzgut der öffentlichen Ordnung umfasst nach gewöhnlicher An-

sicht „die Gesamtheit der ungeschriebenen Regeln für das Verhalten des 

einzelnen in der Öffentlichkeit, deren Beachtung nach den jeweils herr-

schenden Anschauungen als unerlässliche Voraussetzung eines geordne-

ten staatsbürgerlichen Zusammenlebens betrachtet wird“117.

Bereiche, in denen die „öffentliche Ordnung“ Anwendung finden könnte,

sind durch die heutigen umfassenden spezialgesetzlichen Regelungen,

verglichen mit früher, eher rückläufig. Möglich wäre dies noch hinsichtlich 

„des religiösen und sittlichen Empfindens“, „des äußeren Anstandes“ und 

„des geordneten sozialen Zusammenlebens“, sofern sie nicht bereits spe-

zialgesetzlich geregelt und insoweit durch den Begriff der öffentlichen Si-

cherheit abgedeckt sind.118 Die herrschende Meinung spricht dem Begriff 

der öffentlichen Ordnung, laut Fassbender zu Recht, eine bloße „Reserve-

und Auffangfunktion“ zu und ist aus diesem Grund lediglich restriktiv 

anzuwenden.119 Dies wird dadurch unterstrichen, dass bereits einige Bun-

desländer wegen Verfassungswidrigkeit Abschied genommen haben von 

dem Begriff der öffentlichen Ordnung.120

114 Fassbender, K, S. 565.
115 vgl. Ebenda, S. 564f.
116 vgl. Ebenda, S. 565.
117 Belz, R / Mußmann, E, § 1, RN 29.
118 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 153f./155/157f.
119 vgl. Fassbender, K, S. 565.
120 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 152.
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5.1.2 Das Vorliegen einer Gefahr

Im Gegensatz zu Polizeiverordnungen, die eine abstrakte Gefahr voraus-

setzen, wird zum Erlass polizeilicher VA eine konkrete Gefahrenlage, im 

Falle der Generalermächtigung für die öffentliche Sicherheit oder Ord-

nung, benötigt.121

Eine Gefahr liegt generell dann vor, wenn „eine Sachlage oder ein Ver-

halten bei ungehindertem Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens 

mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden für die Schutz-

güter der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung führen würde“122. Mittels 

einer Prognose, die über den weiteren Verlauf der Situation erstellt wer-

den muss, wird die Frage beantwortet, ob ein Schadenseintritt zu erwarten 

ist. Der Wahrscheinlichkeitsgrad ist dabei grundsätzlich nicht feststehend, 

sondern muss je nach drohendem Schaden und Rang des eventuell be-

einträchtigten Rechtsgutes angepasst werden. Erstellt wird die Prognose 

nur aufgrund des vorhandenen Tatsachenwissens, wobei nach herrschen-

der Meinung der Wissensstand der Polizei aus ex-anter-Betrachtung, das 

heißt in dem Zeitpunkt, in dem sie handelt, maßgeblich ist.123

Für das Vorliegen einer konkreten Gefahr muss diese allerdings keines-

wegs intensiver sein, es handelt sich vielmehr um eine andere Art. Eine 

konkrete Gefahr liegt dann vor, wenn das untersuchte Verhalten oder die 

entsprechende Sachlage einen sogenannten einzelnen realen Sachverhalt 

darstellt. Es geht hierbei darum, dass der Fall in räumlich-zeitlicher Hin-

sicht beschränkt ist.124

Bezüglich des Erfordernisses der konkreten Gefahr zur Rechtfertigung des 

Erlasses der Öhringer Allgemeinverfügung ist nun zu prüfen, ob diese 

tatsächlich gegeben ist. Bei den im vorliegenden Fall untersuchten Situa-

tionen, beim Stadtfest und Weindorf, handelt es sich aufgrund der zeitli-

chen und räumlichen Beschränkung durchaus um sogenannte einzelne 

121 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 10, RN 12.
122 Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 161.
123 vgl. Ebenda, Teil 2, § 1, RN 161/163-165.
124 vgl. Pieroth, B /Schlink, B /Kniesel, M, § 4, RN 9/11.
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reale Sachverhalte. Insofern könnte es sich um eine konkrete Gefahr han-

deln, der mittels dieser Allgemeinverfügung vorgebeugt werden soll. 

In diesem Zusammenhang muss jedoch zunächst geklärt werden, ob es 

sich bei derartigen Sachverhalten überhaupt um eine Gefahr handelt. Be-

steht durch das Verhalten der Besucher die hinreichende Wahrscheinlich-

keit, dass Schützgüter der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ohne Ein-

griffsmaßnahme während des Festverlaufes Schaden nehmen könn-

ten?125

Die Prognose, dass ein Schadenseintritt zu erwarten ist, erstellte die Gro-

ße Kreisstadt Öhringen aufgrund ihres Tatsachenwissens, den Erfahrun-

gen der Polizei aus den vergangenen Veranstaltungen und durch aktuelle 

Ereignisse und Entwicklungen in der Gesellschaft. 

Die Situation der Stadtverwaltung Öhringen war bei ihrer Prognoseent-

scheidung vergleichbar mit der der Stadt Freiburg bei Erlass ihrer Polizei-

verordnung. Auch in diesem Fall wurde die Gefahr für die „öffentliche Si-

cherheit und Ordnung“ mit eventuellen Gewalttaten und ordnungsrechtli-

chen Störungen, verursacht durch missbräuchlichen Alkoholkonsum, be-

gründet.

Der 1. Senat des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs hat 

eine der Freiburger Polizeiverordnung ähnliche Verordnung der Stadt Ra-

vensburg im Jahr 1998 wegen fehlender abstrakter Gefahr für rechtswidrig 

erklärt.126 Selbst wenn bereits des Öfteren „typische alkoholbedingte Ver-

stöße“ aufgetreten waren, sei der Alkoholpegel der Verursacher lediglich 

indirekte Ursache für die begangenen Taten. Ein solches Verbot habe zur 

Folge, dass ein Verhalten, das nur mittelbar eine Sicherheitsgefährdung 

darstellt, grundsätzlich untersagt wird. Es wären somit auch Menschen 

von diesem Verbot betroffen, die unauffällig und im Übrigen ohne aggres-

siv zu werden Alkohol konsumieren. Der VGH Mannheim kam daher be-

125 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 161.
126 vgl. Fassbender, K, S. 563.
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reits 1998 zu dem Ergebnis, dass von öffentlichem Alkoholkonsum keine 

abstrakte Gefahr ausgehe.127

Dr. Kurt Fassbender begutachtet die Sichtweise des VGH in seinem Arti-

kel kritisch und beruft sich unter anderem auf eine vom BVerwG zitierte 

Aussage des Preußischen Oberverwaltungsgerichts, wonach eine Gefahr 

dann vorliegt, wenn „aus gewissen gegenwärtigen Zuständen nach dem 

Gesetz der Kausalität gewisse andere Schaden bringende Zustände und 

Ereignisse erwachsen werden“128. Fassbender schließt daraus, dass es 

maßgeblich ist, welche ortsbezogenen Zustände die Behörde dazu veran-

lasst haben, eine Verordnung zu erlassen. Der Gesetzgeber fordere zu-

dem nicht, dass die verbotene Handlung an sich bereits abstrakt gefähr-

lich sein muss, ohne dass andere Umstände hinzutreten. Maßgeblich sei 

nur, ob die gegebene Wissensbasis dazu führt, dass der entstehende 

Schaden und das verbotene Handeln adäquat-kausal zusammenhängen 

und dies eine sogenannte „typisierende Betrachtung“ zulässt. Fassbender 

kommt letztendlich zu dem Ergebnis, dass öffentlicher Alkoholkonsum 

dann eine abstrakte Gefahr begründet, wenn polizeiliche Erkenntnisse und 

vermehrte Beschwerden von betroffenen Bürgern darauf schließen lassen, 

dass der Konsum von Alkohol in einem bestimmten örtlichen und zeitli-

chen Bereich typischerweise zu Störungen im Bereich der öffentlichen 

Sicherheit oder Ordnung führt.129

Nachdem nun der VGH Mannheim sowohl in seinem Urteil 1998 als auch 

bezüglich der Freiburger Polizeiverordnung 2009 (s. unter Gliederungs-

punkt 3) zu dem Schluss gekommen ist, dass der Alkoholpegel zum einen 

lediglich mittelbar ursächlich ist und es sich bei derartigen Verboten um 

Regelungen im Bereich der Gefahrenvorsorge handle, die erforderliche 

abstrakte Gefahr also nicht vorläge, dürfte auch die Allgemeinverfügung 

der Stadt Öhringen einer solchen Prüfung nicht standhalten. 

127 vgl. Fassbender, K, S. 564.
128 Ebenda, S. 565.
129 vgl. Ebenda.
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Zwar wird bei deren Überprüfung im Gegensatz zu Polizeiverordnungen 

das Vorliegen einer konkreten Gefahr vorausgesetzt. Die Konkretisierung

der Sachlage ist, wie bereits dargelegt aufgrund der zeitlichen und räum-

lichen Begrenzung der Situation gegeben. 

Zur Beurteilung der hinreichenden Wahrscheinlichkeit des Schadensein-

tritts wurden auch im Falle der Öhringer Allgemeinverfügung die mit dem 

Alkoholmissbrauch in Verbindung stehenden ordnungsrechtlichen Störun-

gen und Straftaten zu Grunde gelegt und als Begründung für den Erlass 

der Verfügung herangezogen. Zudem sind auch bei diesem Verbot Gäste 

betroffen, die in friedlicher Absicht einen Cocktail (branntweinhaltiges Ge-

tränk) auf dem Stadtfest genießen möchten ohne danach ausfällig zu wer-

den. 

Insoweit ist Fassbenders Aussage als Mindermeinung anzusehen und es 

ist im Falle eines gerichtlichen Verfahrens davon auszugehen, dass die 

Allgemeinverfügung als Gefahrenvorsorge eingestuft und aufgrund der 

fehlenden konkreten Gefahr nicht Stand halten würde. 

5.2 Bestimmtheitsgebot

Das Bestimmtheitsgebot dient sowohl der Rechtssicherheit als auch der 

Rechtsklarheit einer Allgemeinverfügung, Prinzipien die ihrerseits bereits 

in der Verfassung verankert sind. Das Gebot der inhaltlichen Bestimmtheit 

von Polizeiverfügungen ergibt sich nicht aus dem Polizeigesetz, sondern 

aus § 37 LVwVfG, der für den Erlass einer Allgemeinverfügung einschlä-

gig ist. Nach § 37 Abs. 1 LVwVfG muss jeder Verwaltungsakt aus Sicht 

des sogenannten objektiven Empfängerhorizontes hinreichend bestimmt 

sein. Im Sinne des Rechtsstaatsprinzips haben sowohl Rechtslage als 

auch Inhalt der getroffenen Maßnahme klar, hinreichend erkennbar sowie 

unmissverständlich zu sein, sodass potentiell Betroffene wissen, was die
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Allgemeinverfügung ver- bzw. gebietet und ihre Verhaltensweisen dement-

sprechend anpassen können.130

Trotz des Bestimmtheitsgebotes steht es der erlassenden Behörde frei, 

den Tatbestand mittels unbestimmter Rechtsbegriffe zu beschreiben, so-

fern diese durch entsprechende Auslegung, beispielsweise mit Hilfe der 

Begründung, definiert werden können. Verfügungen, die auf Pläne inner-

halb der Behörden verweisen und dem Adressaten unbekannt sind oder 

auf die er nicht ohne Weiteres Zugriff hat, genügen jedoch nicht dem Be-

stimmtheitsgebot. Grundsätzlich gilt, dass auch die Anforderungen an das 

Bestimmtheitsangebot jeweils entsprechend der Intensität eines Grund-

rechtseingriffs angepasst werden müssen.131

Die Bestimmtheit der vorliegenden Allgemeinverfügung der Stadt Öhrin-

gen kann aufgrund der verwendeten konkreten Formulierungen nicht be-

zweifelt werden. Die Adressaten, das heißt der Kreis der Festbesucher, 

sind durch den Inhalt der Verfügung hinreichend bestimmbar. Der Konsum 

branntweinhaltiger Getränke ist laut deren Wortlaut generell verboten, es 

bedarf somit keiner Auslegung. Neben dem zeitlichen Rahmen, der durch 

die Dauer der Veranstaltung begrenzt wird, wird der örtliche Geltungsbe-

reich durch die beigefügten Pläne hinreichend bestimmt und eingegrenzt. 

5.3 Ermessen

Die Generalermächtigung des § 3 PolG räumt der Polizei bereits über 

deren Wortlaut Ermessen auf der Rechtsfolgenseite, d.h. bezüglich ihres 

Handelns ein. Es gilt demnach das Opportunitätsprinzip. Die Polizei soll 

hierdurch nicht an eine fest vorgeschriebene Rechtsfolge gebunden sein, 

um diese vielmehr eigenständig nach Zweckmäßigkeit, angepasst an den 

jeweiligen Einzelfall, auszuwählen. Nach herrschender Meinung handelt 

es sich bei dem im Rahmen der Generalermächtigung gewährten Er-

130 vgl. Ziekow, J, § 37, RN 1f./5.
131 vgl. Ebenda, § 37, RN 3/5.
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messen sowohl um Entschließungs- als auch Auswahlermessen. Die Ent-

scheidung ob überhaupt eingegriffen wird, fällt die Polizei nach Entschlie-

ßungsermessen. Bejaht sie die Frage des Einschreitens, wählt sie im Rah-

men des Auswahlermessens sowohl Art und Weise der Maßnahme, als 

auch im Falle mehrerer möglicher Adressaten den Störer, gegen den sie 

vorgeht.132

Aus § 40 LVwVfG ergibt sich die Pflicht, das Ermessen sowohl im Rahmen 

des Zwecks des § 3 PolG als hier maßgebende Ermächtigung als auch 

innerhalb der durch Gesetz bestehenden Grenzen auszuüben. Die unmit-

telbare Anwendbarkeit des § 40 LVwVfG für den Erlass der vorliegenden 

Allgemeinverfügung ergibt sich aus dessen Stellung innerhalb des 

LVwVfG (im 3. Teil).133

Der Zweck der Ermächtigungsgrundlage ist, wie auch im Falle des § 3 

PolG, oftmals nicht ausdrücklich geregelt. Der Zweck der polizeilichen Ge-

neralermächtigung des § 3 PolG ist unter Hinzuziehung des § 1 PolG da-

rin zu verstehen, Gefahrenlagen wirksam abzuwehren und dabei mög-

lichst wenig in die Rechtspositionen der Bevölkerung einzugreifen.134

Als mögliche Ermessensfehler kommen in der Verwaltungspraxis sowohl 

der Nichtgebrauch des Ermessens, der Ermessensfehlgebrauch, bsp.

durch die Erwägung sachfremder Umstände, oder eine Überschreitung 

des gewährten Ermessensspielraums in Frage.135

Dieser Rahmen, in dem sich die Ermessensentscheidung abspielen muss, 

wird nicht nur durch gesetzliche Regelungen bzw. deren Zweck, sondern 

auch durch außergesetzliche Rechtssätze, wie etwa den Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz, abgesteckt. 

132 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 3, RN 24f.
133 vgl. Ziekow, J, § 40, RN 2f.
134 vgl. Ebenda, § 40, RN 25.
135 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 10, RN 36.
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5.3.1 Vereinbarkeit mit höherrangigen Rechtsnormen

Eine herausragende Stellung im Polizeirecht und dessen Anwendung ha-

ben die Grundrechte als höherrangiges Recht. Grundrechte sind nicht nur

„polizeiliches Schutzgut“, sondern bilden zusätzlich die Richtlinie für das 

Handeln der Polizei an sich und fungieren dahingehend als Abwehrrechte, 

als dass sie das Feld der zur Gefahrenabwehr erlassenen Gesetze 

abstecken. Aufgrund der festen Schrankenregelungen in den Grundrech-

ten selbst kann es zu keinem unbegrenzten Zugeständnis der Rechte

kommen. Die durch Schranken erfolgten Einschränkungen können sowohl 

durch eine Vorbehaltsschranke, als auch durch eine verfassungsunmittel-

bare oder verfassungsimmanente Schranke erfolgen. Nur wenn die

Grundrechtseinschränkung außerhalb dieser Grenzen liegt, ist sie verfas-

sungswidrig.136

Art. 2 Abs. 1 GG

Das „Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit“ 137 nach Art. 2 Abs. 1 

GG schützt die sogenannte „allgemeine Handlungsfreiheit“ umfassend. In-

sofern fällt hierunter auch das in der Öhringer Allgemeinverfügung gere-

gelte Verbot, branntweinhaltige Getränke an den darin bestimmten Veran-

staltungen zu konsumieren.138

Art. 2 Abs. 1 GG ist ein Grundrecht, das durch eine verfassungsunmittel-

bare Schranke („…soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht 

gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz ver-

stößt“139) selbst dessen Einschränkung aufweist. Die verfassungsmäßige 

Ordnung beinhaltet bsp. auch die Generalermächtigung des §§ 3,1 PolG. 

Eingriffe in Art. 2 Abs. 1 GG auf Grundlage dieser Ermächtigungsnorm 

136 vgl. Mußmann, E, Teil 1, § 6, RN 79.
137 Ebenda, Teil 1, § 6, RN 89.
138 vgl. Fassbender, K, S. 566.
139 Mußmann, E, Teil 1, § 6, RN 89.
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sind daher unter Einhaltung der weiteren verfassungsrechtlichen Regelun-

gen wie dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (siehe 5.3.2) rechtmäßig.140

Art. 3 Abs. 1 GG

Als Abwehrrecht auf dem Gebiet des subjektiv-öffentlichen Rechts stellt 

der in Art. 3 Abs. 1 GG festgesetzte allgemeine Gleichheitssatz ein Recht 

gegen nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlungen dar.141

Über Art. 1 Abs. 3 GG ist auch die Ortspolizeibehörde bei Ausübung ihres 

Ermessens an Art. 3 Abs. 1 GG gebunden. Demnach rechtfertigen nur 

sachliche Gründe eine Ungleichbehandlung gleichartiger Sachverhalte.142

Nach der sogenannten „neuen Formel“143, die vom Bundesverfassungsge-

richt formuliert wurde, liegt ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz dann 

vor, wenn eine Gruppe oder einzelne Normadressaten, verglichen mit an-

deren Adressaten, unterschiedlich behandelt werden obwohl keine solch 

gewichtigen Unterschiede vorliegen, dass dies gerechtfertigt sei.“144

Das nach älterer Rechtsprechung im Gleichheitssatz verankerte Willkür-

verbot verbietet die Missachtung der in der Gesellschaft begründeten Ge-

rechtigkeitsvorstellungen bzw. gesetzlicher Vorschriften. Zudem liegt Will-

kür vor, wenn über eine Sachlage bewusst sachwidrig befunden wird.145

In der Öhringer Allgemeinverfügung kommt es zu keiner Ungleichbehand-

lung wesentlich gleicher Sachverhalte oder Personeneigenschaften. Viel-

mehr könnte angemerkt werden, dass wesentlich Ungleiches gleich be-

handelt wird, da von der getroffenen Regelung nicht nur diejenigen betrof-

fen sind, die durch den Konsum harten Alkohols aggressiv werden. Statt-

dessen wird jeder Festbesucher dahingehend gleich behandelt, dass der 

Konsum dieser Alkoholika generell verboten wird. Da dies jedoch hier nur 

schwer bis unmöglich vermeidbar gewesen wäre und im Rahmen des 

140 vgl. Mußmann, E, Teil 1, § 6, RN 88f.
141 vgl. Bock, M / Kese, V, S. BW 41.
142 vgl. Ziekow, J, § 40, RN 26.
143 BVerfGE 55, 72 [88].
144 vgl. Bock, M / Kese, V, S. BW 41.
145 vgl. Ziekow, J, § 40, RN 28.
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Ermessensspielraums der Behörde in Augenschein genommen wurde, ist 

nicht von einem Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG auszugehen. 

5.3.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

Allgemeinverfügungen und deren festgesetzter Inhalt müssen wie alle Ent-

scheidungen der Verwaltungen auch dem Grundsatz der Verhältnismäßig-

keit entsprechen.146

Bezüglich dieses Grundsatzes, der auch als Übermaßverbot bezeichnet

wird, wird im vorliegenden Fall auf die Bestimmungen des § 5 PolG zu-

rückgegriffen, da die hier getroffene Regelung auf dem Gebiet des Polizei-

und Ordnungsrechtes liegt. Vorherrschend wird im Verhältnismäßigkeits-

grundsatz das Rechtsstaatsprinzip herangezogen. Im Endeffekt sind die 

drei Bestandteile Geeignetheit, Erforderlichkeit („Grundsatz des geringsten 

Eingriffs“ nach § 5 Abs. 1 PolG) und Angemessenheit („Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne“ nach § 5 Abs. 2 PolG) enthal-

ten.147 Bezüglich der Grundrechtseinschränkung, hier der allgemeinen 

Handlungsfreiheit i.S.d. Art. 2 Abs. 1 GG, stellt sich die Frage, ob diese

Regelung im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgte.148

Geeignetheit

Die Geeignetheit einer Maßnahme muss unter verschiedenen Gesichts-

punkten betrachtet werden. Zum einen ist eine Maßnahme dann geeignet, 

wenn sie überhaupt zur Gefahrenabwehr tatsächlich möglich, also taug-

lich, ist. Hierbei werden objektive Kennzeichen in dem Zeitpunkt betrach-

tet, in dem die Verfügung erlassen wird („ex-anter-Beurteilung“). Dabei ist 

es unschädlich, wenn im Nachhinein klar wird, dass die getroffene Rege-

lung den gewünschten Zweck nicht erfüllt hat.149

146 vgl. Ziekow, J, § 40, RN 34.
147 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 5, RN 1.
148 vgl. Fassbender, K, S. 567.
149 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 317, s. auch Belz, R / Mußmann, E, § 5, RN 3.



40

Neben der objektiven Unmöglichkeit darf die Behörde durch ihr Handeln

keine subjektive Unmöglichkeit erzeugen. Eine Allgemeinverfügung ist da-

her dann ungeeignet, wenn sie für Adressaten schlichtweg nicht durch-

führbar ist, wie bsp. ein Platzverweis an einen Behinderten, dem dieser

aufgrund der Behinderung nicht eigenständig nachkommen kann. Nicht 

eingeschlossen ist hier wirtschaftliches Unvermögen.150

Der zweite Aspekt betrifft die rechtliche Unmöglichkeit. Aus subjektiv 

rechtlicher Sicht ist eine Anordnung dann unmöglich, wenn vom Adressa-

ten ein Verhalten gefordert würde, das für ihn selbst rechtlich unzulässig 

wäre, wie bsp. eine an den Mieter statt an den Eigentümer ergangene Ab-

bruchsanordnung. Objektiv unmöglich wäre die Verfügung dann, wenn die 

darin enthaltenen Ge- oder Verbote nicht in Einklang mit der Rechtsord-

nung stünden, das heißt gesetzlich faktisch unzulässig wären. Letztendlich

wird durch die Geeignetheit auch die Effektivität impliziert, denn nur wenn 

eine Maßnahme schnell und zudem auch wirksam ist, kann sie den 

Schadenseintritt verhindern.151

Bezüglich der Geeignetheit der Öhringer Verbotsverfügung lässt sich fest-

halten, dass diese durchaus als tauglich angesehen werden kann. Auf-

grund der Erfahrungen der vergangenen Veranstaltungen war bekannt, 

dass vor allem der Konsum harter Alkoholika und dessen Folgen in Form 

von Aggressivität und Vermüllung zunehmend problematisch wurde. Ein 

generelles Verbot derartiger branntweinhaltiger Getränke war somit aus 

ex-anter Sicht durchaus tauglich, diese Situation zu verhindern. Ob dieser 

Zweck letztendlich tatsächlich erreicht wurde, ist, wie bereits dargelegt, 

unschädlich. Die subjektive, tatsächliche Möglichkeit sowie die rechtliche 

Möglichkeit stehen hier außer Frage. 

150 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 10, RN 18f.
151 vgl. Ebenda, § 10, RN 20-22.
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Erforderlichkeit

Als zweite Voraussetzung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes muss die 

getroffene Maßnahme dem Prinzip der Erforderlichkeit bzw. Notwendigkeit 

entsprechen. Es darf keine Eingriffsmöglichkeit geben, die ebenso wirk-

sam ist, aber stattdessen weniger in die Rechte des oder der Betroffenen 

eingreift.152 Hinsichtlich der Erforderlichkeit sind sowohl die Maßnahmeart, 

als auch deren Inhalt und die Adressatenwahl zu prüfen.153

Es bleibt hier festzuhalten, dass der Erlass entsprechender polizeilicher 

Einzelverfügungen, verglichen mit der gewählten Allgemeinverfügung bei 

der jeder Besucher Adressat ist, ein milderes Mittel gewesen wäre. Aller-

dings wäre diese Art des Eingriffs, auch wegen der hohen Besucherzah-

len, nicht ebenso effektiv gewesen. Durch die Festlegung des Veranstal-

tungsgeländes durch die der Allgemeinverfügung beigefügten Pläne wur-

de das Verbot nicht nur auf das Festgelände beschränkt, sondern auf das 

direkte Umfeld ausgeweitet, sodass auch die sogenannte Parallelveran-

staltung in effektiver Weise mit einbezogen werden konnte.

Bezüglich des Inhaltes der Verfügung gäbe es lediglich ein generelles Al-

koholverbot als weiteres Mittel. Jedoch wäre dies keineswegs milder, son-

dern würde stattdessen die allgemeine Handlungsfreiheit der Betroffenen 

noch mehr einschränken. 

Auch eine Beschränkung des Verbotes auf Jugendliche und junge Er-

wachsene wäre hinsichtlich der Erfahrungen der vergangenen Jahre, dass 

hauptsächlich Besucher dieser Altersklassen für Probleme sorgen, wenig 

effektiv. Zum einen besteht dieses Verbot bereits über § 9 Abs. 1 Nr. 1 

JuSchG für Kinder und Jugendliche. Nicht eingeschlossen sind hier junge 

Erwachsene ab Vollendung des 18. Lebensjahres. Zum anderen ist weit-

hin bekannt, dass Jugendliche, trotz des § 9 JuSchG immer häufiger an 

harten Alkohol gelangen, sei es über bereits volljährige Freunde oder die-

sen von zu Hause mitbringen. 

152 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 10, RN 25.
153 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 319, s. auch Belz, R / Mußmann, E, § 5, RN 6.
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Adressaten sind hier sowohl Besucher, als auch Standbetreiber der Ver-

anstaltung. Zwar sind Standbetreiber nicht direkt durch den Inhalt der All-

gemeinverfügung adressiert, jedoch folgt dies konkludent, da sowohl Kon-

sum als auch Mitführen branntweinhaltiger Getränke untersagt sind und 

daher für Standbetreiber gilt, dass auch deren Abgabe untersagt ist. 

Insofern ist auch die Erforderlichkeit der getroffenen Maßnahme gegeben.

Angemessenheit

Der Grundsatz der Angemessenheit, der bereits durch § 5 Abs. 2 PolG ge-

setzlich im Polizeirecht verankert ist, bestimmt, dass der Nachteil durch ei-

ne behördliche Maßnahme nicht „außer Verhältnis“ zum gewünschten Er-

folg stehen darf. Ob Mittel und Ziel bzw. Zweck eventuell nicht in einem 

angebrachten Verhältnis zueinander stehen, wird durch Abwägung aufein-

anderstoßender Interessen geprüft.154 Der Grundsatz der Angemessenheit 

entspricht gewissermaßen dem bekannten Ausspruch „nicht mit Kanonen 

auf Spatzen schießen“.155

Im vorliegenden Fall liegt der durch das Verbot herbeigeführte Nachteil in 

der Einschränkung der allgemeinen Handlungsfreiheit nach Art. 2 Abs. 1

GG, da die Festbesucher nicht frei dem Konsum branntweinhaltiger Ge-

tränke, bsp. eines Cocktails, nachgehen können, auch wenn sie dies ge-

nerell in friedlicher Absicht tun. Außer den Gästen selbst gelten im Wei-

teren die Standbetreiber als benachteiligt, da diese nicht ausnahmslos an 

ihrem Angebot festhalten können. Allerdings wurden diese durch die 

Stadtverwaltung frühzeitig informiert, sodass ihnen ausreichend Zeit blieb, 

ein neues Programm auf die Beine zu stellen. 

Dem gegenüber steht jeweils der Schutz des gewichtigen Rechtsgutes der 

Gesundheit des Einzelnen und der Allgemeinheit der Gäste, die durch 

mögliche alkoholbedingte Gewalttaten derjenigen, die diese Veranstaltung 

nicht zum gemütlichen Alkoholgenuss nutzen, sondern bei denen die pro-

154 vgl. Mußmann, E, Teil 2, § 1, RN 321.
155 vgl. Pieroth, B / Schlink, B / Kniesel, M, § 10, RN 30.
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blematisierten Nebenwirkungen missbräuchlichen Alkoholkonsums auftre-

ten, betroffen sein könnte. Überdies können auch durch die häufigen ord-

nungsrechtlichen Störungen wie etwa Scherbenhaufen Gesundheitsge-

fahren für den Einzelnen bzw. die Allgemeinheit entstehen.

Aufgrund dessen lässt sich festhalten, dass die durch die Maßnahme her-

beigeführten Einschränkungen keinesfalls außer Verhältnis zu der ange-

strebten Erhaltung der Gesundheit als Zweck stehen. 

Als Ergebnis bleibt somit festzuhalten, dass die erlassene Allgemeinverfü-

gung der Stadt Öhringen sowohl der Geeignetheit, als auch der Erforder-

lichkeit und Angemessenheit entspricht und insofern kein Verstoß gegen 

den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit vorliegt. 

5.4 Sofortige Vollziehung

Die Vollziehbarkeit, das heißt die „Verwirklichung der im VA ausgespro-

chenen Rechtsfolge“156 oder der daraus entstehenden Nebenfolgen, folgt 

aus dessen Wirksamkeit. Für die Vollziehbarkeit des VA müssen jedoch 

regelmäßig zusätzliche Voraussetzungen gegeben sein.157

Grundsätzlich hätte ein gegen die vorliegende Allgemeinverfügung einge-

legter Widerspruch nach § 80 Abs. 1 VwGO aufschiebende Wirkung. Hier-

bei kommt es generell nicht auf die Wirksamkeit der Allgemeinverfügung 

an.158 Diese hätte nach der Vollziehbarkeitstheorie zur Folge, dass die 

Vollziehung der Allgemeinverfügung, also deren Vollzug nach dem Lan-

desverwaltungsvollstreckungsgesetz gehemmt würde. Für die Wirksamkeit 

der Verfügung wäre dies unschädlich.159

Abs. 2 des § 80 VwGO regelt Fälle, in denen die aufschiebende Wirkung 

des Verwaltungsaktes entfällt. Darunter sind in den Nummern 1-3 Fälle 

genannt, in denen der Suspensiveffekt bereits durch gesetzliche Festset-

156 Ziekow, J, § 43, RN 6.
157 vgl. Ebenda, § 43, RN 6.
158 vgl. Fehling, M / Kastner, B / Wahrendorf, V, Teil II, § 80, RN 4.
159 vgl. Ziekow, J, § 43, RN 6/7.
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zungen ausgeschlossen ist. Nr. 4 hingegen bedarf nach Abwägung der wi-

derstreitenden Interessen einer gesonderten Anordnung zur sofortigen 

Vollziehung von Seiten der Behörde.160

Die Große Kreisstadt Öhringen hat von der in § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO ge-

nannten Vollziehungsanordnung unter Punkt 4 ihrer Allgemeinverfügung 

Gebrauch gemacht und den Sofortvollzug der Verfügung angeordnet. Die 

Stadtverwaltung begründet den Erlass der Allgemeinverfügung mit der 

Gefahr der Folgen missbräuchlichen Konsums harten Alkohols, insbeson-

dere durch die daraus entstehenden Ordnungsstörungen und Straftaten. 

Die Verantwortlichen sehen darin eine Gefahr für die Gesundheit der Kon-

sumenten und der Besucher. Um diese Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit abzuwenden und in Anbetracht dessen, dass die Allgemeinverfügung 

in zeitlicher Hinsicht auf die Veranstaltungstage beschränkt ist, ist es im 

Sinne der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit, deren Sofortvollzug

anzuordnen. Es würde dem Zweck der Verfügung widersprechen, durch 

ein eventuelles Widerspruchs- oder Klageverfahren das Trinkverhalten der 

Besucher möglicherweise nicht kontrollieren und einschränken zu können. 

Fielen die Veranstaltungen in den Zeitraum der aufschiebenden Wirkung, 

wären ordnungsrechtliche Verstöße bzw. Straftaten und insoweit Beein-

trächtigungen der Rechtsgüter der Gäste wie in Vorjahren zu erwarten 

gewesen. 

Es bleibt also festzuhalten, dass das öffentliche Interesse das persönliche 

Interesse der Adressaten, uneingeschränkt branntweinhaltige Getränke an 

den Veranstaltungstagen zu konsumieren, überwiegt und die Anordnung 

des Sofortvollzugs der Allgemeinverfügung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO 

daher im öffentlichen Interesse war. 

160 vgl. Fehling, M / Kastner, B / Wahrendorf, V, Teil II, § 80, RN 20/36ff.
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6 Durchführung des Verbotes beim Stadtfest und 
dem Weindorf in der Großen Kreisstadt Öhringen

Das jährlich stattfindende Hohenloher Weindorf wird federführend von ei-

ner großen Hohenloher Weingärtnergenossenschaft veranstaltet. Die teil-

nehmenden Wein erzeugenden Betriebe schenken lediglich Weinproduk-

te, also Wein und Sekt als alkoholische Getränke aus. Zusätzlich nehmen 

einzelne Gastronomen teil, die jedoch keine alkoholischen Getränke im 

Angebot haben.161

Veranstalter des alle vier bis fünf Jahre stattfindenden Stadtfestes ist die 

Große Kreisstadt Öhringen. Da sowohl mehrere örtliche Vereine als auch 

die ortsansässige Gastronomie teilnehmen und das Angebot gegensätz-

lich zum Hohenloher Weindorf ist, ist auch das Publikum nicht vergleichbar 

mit dem des Weindorfs. Das Festgelände ist zudem sehr viel weitläufiger. 

Im Jahr 2003, als das Stadtfest letztmals stattfand, gab es für Gäste, bsp. 

durch den „Whiskey-Club“ oder an der Cocktailbar eines örtlichen Gastro-

nomiebetriebes ein vielfältiges Sortiment branntweinhaltiger Getränke.162

6.1 Entscheidung des Gemeinderates

Bezüglich der Aufgaben von Ortspolizeibehörden regelt § 62 Abs. 4 PolG,

dass diese Weisungsaufgaben („kommunale Pflichtaufgaben nach Wei-

sung“163), nach § 2 Abs. 3 GemO darstellen. Grundsätzlich fallen diese

nach § 44 Abs. 3 Satz 1 HS. 1 GemO in den eigenen Zuständigkeitsbe-

reich des Bürgermeisters, der im Falle der Großen Kreisstadt nach § 42 

Abs. 4 GemO die Amtsbezeichnung Oberbürgermeister führt. Möglich ist,

in größeren Gemeinden die Aufgaben, die im Rahmen der Eigenschaft als 

Ortspolizeibehörde wahrgenommen werden, an eine bestimmte Organisa-

161 vgl. Fragebogen an die Polizei (s. Anlage 21).
162 vgl. Ebenda.
163 Belz, R / Mußmann, E, § 62, RN 3.
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tionseinheit zu delegieren.164 Für die Öhringer Allgemeinverfügung zeich-

net das Ordnungsamt verantwortlich.

Trotz der Eigenzuständigkeit des Oberbürgermeisters wurde die vorge-

schlagene Allgemeinverfügung in die öffentliche Sitzung des Gemeinde-

rates am 07.04.2009 eingebracht. Dies ist insoweit unschädlich, als dass 

das Ordnungsamt als Teil der Ortspolizeibehörde durch diese Zustimmung

zum vorgeschlagenen Verbot die Bestätigung von Seiten des Gemeinde-

rates gewissermaßen als Absicherung erhält. Zudem hat der Gemeinderat 

als demokratisch gewähltes Gremium und als Vertretungsorgan der Bür-

ger im Sinne des § 24 Abs. 1 GemO die Aufgabe, den politischen Willen 

der Bürger auszudrücken. Insofern wird dadurch eine Art demokratische 

Legitimation gegenüber der Behörde erzeugt und die Akzeptanz der erlas-

senen Allgemeinverfügung möglicherweise erhöht. 

In der Sachdarstellung und der Begründung des Beschlussvorschlags leg-

te die Verwaltung die Gründe für das geplante Verbot ausführlich dar und 

grenzte sogleich den räumlichen Geltungsbereich ein. In der darauffolgen-

den Diskussion wurde deutlich, dass die Fraktionen des Gremiums dem 

Vorhaben positiv entgegenstehen.165

Die Fraktion der Freien Wählervereinigung regte an, den räumlichen Gel-

tungsbereich um das Parkhaus „Alte Turnhalle“ zu ergänzen. Da dieses 

Gebiet jedoch bereits von der polizeilichen Umweltschutz-Verordnung ab-

gedeckt wird, muss hierfür nach Einschätzung der Stadtverwaltung keine 

zusätzliche Eingriffsmöglichkeit geschaffen werden.166

Auch die Fraktion der Bürgerliste UNS (Umwelt, Nachhaltigkeit, Soziales) 

und die SPD-Fraktion regten Änderungen in räumlicher Hinsicht an. Wäh-

rend die UNS-Fraktion vorschlug, die Abgrenzung an beiden Festen gleich

zu gestalten, erachtete es die Fraktion der SPD für sinnvoll, das Gebiet 

beim Weindorf zu vergrößern. Der Oberbürgermeister verwies jedoch 

jeweils darauf, die Regelung bei erstmaliger Durchführung auf das Mini-

164 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 62, RN 3f.
165 vgl. Allgemeinverfügung Öhringen, Gemeinderatsbeschluss (s. Anlage 19).
166 vgl. Ebenda (s. Anlage 19).
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male zu beschränken. Nach diesem Testlauf könne dann bei Bedarf über 

eine Änderung nachgedacht werden. Die Fraktion der FDP war dem Vor-

schlag der Stadtverwaltung gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, 

problematisierte jedoch die Kontrollmöglichkeiten. Der Oberbürgermeister 

verwies auch hier auf die Minimallösung bei diesem „Testlauf“ und die 

trotz allem enormen Kosten für den Einsatz des Sicherheitsdienstes. Res-

ultat der Diskussion war schließlich der einstimmige Beschluss, die ge-

plante Allgemeinverfügung zu erlassen.167

6.2 Durchsetzungs- und Kontrollmöglichkeiten

Ziel der Öhringer Allgemeinverfügung war, sowohl am Weindorf als auch 

am Stadtfest einen problemlosen Ablauf sicherzustellen und Störungen 

durch Parallelveranstaltungen im Umfeld des Festgeländes zu verhindern. 

Nach Auffassung der Stadtverwaltung sei diese Regelung wegen der zu 

erwartenden hohen Besucherzahl und der aktuellen Debatten über Ord-

nungsstörungen und Straftaten aufgrund Alkoholkonsums unerlässlich.168

Um die Kontroll- und Durchsetzungsmöglichkeiten an den Veranstaltungs-

tagen selbst zu gewährleisten, arbeitete die Stadtverwaltung eng mit dem 

örtlichen Polizeirevier zusammen und engagierte zusätzlich einen privaten 

Sicherheitsdienst, der nach Absprachen mit dem Polizeivollzugsdienst ein-

gesetzt wurde. Durch die Festlegung des Veranstaltungsgeländes in den 

beigefügten Plänen erteilte sich die Große Kreisstadt das Hausrecht für 

dieses Gebiet. Nur so konnte ein privater Sicherheitsdienst engagiert und 

dessen Mitarbeitern in diesem örtlich abgegrenzten Bereich Handlungsbe-

fugnisse erteilt werden. 

Die Sicherheitskräfte erhalten die Ermächtigung, im Einzelfall eine polizei-

rechtliche Einzelverfügung (mündlicher VA i.S.d. § 35 LVwVfG) gegen den 

Störer (Verantwortlicher) zu erlassen. In Betracht kommt nicht nur die Zu-

167 vgl. Allgemeinverfügung Öhringen, Gemeinderatsbeschluss (s. Anlage 19). 
168 vgl. Allgemeinverfügung Öhringen (s. Anlage 18).



48

trittsverweigerung zum Festgelände für den Fall, dass Besucher brannt-

weinhaltige Getränke mit sich führen. Möglich ist auch, bei Mitführen oder 

Konsum verbotener Getränke einen Platzverweis nach altem Recht nach 

der Generalermächtigung der §§ 3,1 PolG, nach dem seit Juli 2009 gelten-

den neuen Gesetz nach § 27a PolG bei Vorliegen aller weiteren Voraus-

setzungen zu erlassen.169

Die Adressatenermittlung erfolgt im Polizeigesetz grundsätzlich nach dem 

Verursacherprinzip, dem Prinzip des für die Gefahr Verantwortlichen. Im 

vorliegenden Fall kommt lediglich die Verhaltensverantwortlichkeit (Verhal-

tensstörer) nach § 6 PolG in Betracht, da nur das Verhalten eines Besu-

chers eine eventuelle Gefahr darstellen kann und nicht der „Zustand sei-

ner Sache“ i.S.d. § 7 PolG (Zustandsverantwortlichkeit). Es reicht aus, 

dass es nach objektiven Gesichtspunkten so erscheint, dass eine Gefahr 

im Bereich der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung herbeigeführt wer-

de.170

Zusätzlich zu diesen „eingreifenden“ Einsatzkräften waren an den Festwo-

chenenden die „Öhringer Nachtwanderer“ unterwegs, deren Konzept an 

späterer Stelle im Rahmen der kommunalen Präventionsprojekte konkre-

ter erläutert werden soll. 

6.3 Einführung, Durchführung und Auswirkung des 

Verbotes aus verschiedenen Sichtweisen

Um die Erfahrungen in der Vorbereitungsphase und während der Durch-

führung des Verbotes aus verschiedenen Sichten zu beleuchten, wurden 

Vertreter betroffener Personenkreise durch die Verfasserin mittels schriftli-

cher Fragebögen befragt. Die Fragebögen wurden per Email verschickt, 

sodass diese je nach zeitlicher Kapazität selbstständig ausgefüllt werden

169 vgl. Belz, R / Mußmann, E, § 3, RN 10.
170 vgl. Ebenda, § 6, RN 4.
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konnten. Von Seiten der Verwaltung wurde der Leiter des Ordnungsam-

tes, Herr Axel Schramm, ausgewählt. Herr Karl-Heinz Schulz, Leiter des 

Polizeireviers in Öhringen, beantwortete die Fragen aus Sicht der Einsatz-

kräfte. Zur Einbeziehung der Standbetreiber wurden Fragebögen an die

Stadtkapelle sowie das Café de Paris in Öhringen gesendet, da diese sich 

beim letzten Stadtfest mit branntweinhaltigen Getränken beteiligt hatten. 

Von Seiten der Stadtkapelle kümmerte sich der stellvertretende Vorsitzen-

de, Herr Hans-Jürgen Schierle, um die Angelegenheit. Herr Stefanidis

vom Café de Paris teilte mit, er habe dieses Mal aus privaten Gründen 

nicht teilgenommen. Die beantworteten Fragebögen, auf die sich die 

nachfolgenden Ausführungen beziehen, sind dieser Arbeit als Anlagen 20-

22 beigefügt. 

6.3.1 Aus Sicht der Verwaltung

Als Hauptgrund für den Erlass der Allgemeinverfügung bezeichnet Herr 

Schramm die „Parallelveranstaltung“, die sich in den vergangenen Jahren 

während des Hohenloher Weindorfes entwickelt habe. Im dortigen Hofgar-

ten trafen sich an den Abenden der Festwochenenden mitunter etwa 

2.000 Jugendliche bzw. junge Erwachsene, um gemeinsam Alkohol, 

darunter auch „harten Alkohol“, zu konsumieren. Negativer Nebeneffekt 

waren neben zertrümmerten Flaschen und anderen Sachbeschädigungen 

im Hofgarten und dem direkten Umfeld körperliche Auseinandersetzungen 

und „Alkoholleichen“. Nachdem im vergangenen Jahr Stadtfest und Wein-

dorf stattfinden sollten, fanden zunächst innerhalb der Verwaltung, an-

schließend dann mit der Polizei Gespräche statt, um Möglichkeiten zu fin-

den, diese Probleme zu umgehen. Daraus entstand der Entschluss, durch 

die Allgemeinverfügung sowohl Ausschank als auch Konsum harten Alko-

hols auf dem Veranstaltungsgelände zu untersagen. 

Laut Herrn Schramm kam es weder in der Vorbereitung noch in der Be-

schlussphase zu Schwierigkeiten. Diese Aussage deckt sich mit den unter 

6.1 dargelegten Erkenntnissen aus dem Sitzungsprotokoll der Gemeinde-
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ratssitzung vom 07.04.2009. Die erste Information des Gemeinderates er-

folgte bereits im Oktober/November 2008. Die Reaktion des Gremiums auf 

das Vorhaben sei bereits zu dieser Zeit sehr positiv gewesen. Bereits vor 

Erlass der Allgemeinverfügung wurde innerhalb des Gemeinderates fest-

gelegt, dass Interessenten sich schriftlich dazu verpflichten müssen, auf 

den Ausschank branntweinhaltiger Getränke zu verzichten, um ihre Teil-

nahme am Stadtfest zu gewährleisten. 

Nachdem die Stadtverwaltung die neuen Teilnahmebedingungen in einem

ersten Treffen mit den Interessierten vorstellte und alle offenen Fragen ge-

klärt waren, fiel das Urteil auch in diesem Rahmen positiv aus. 

Parallel zum Erlass der Allgemeinverfügung trieb die Stadtverwaltung die 

Öffentlichkeitsarbeit mittels Presseberichten, Flyer und Plakaten voran, um 

den Wunsch eines gewaltfreien, stimmungsvollen Festes in den Vorder-

grund zu rücken.

An beiden Veranstaltungen wurden auf dem Festgelände selbst Sicher-

heitsdienste eingesetzt. Im direkten Umfeld sorgten Polizeibeamte des 

Reviers sowie der Bereitschaftspolizei für Sicherheit und Ordnung. Die Zu-

sammenarbeit der einzelnen Sicherheitskräfte funktionierte laut Aussage 

des Ordnungsamtsleiters aufgrund einer zuvor klaren Abstimmung und 

räumlichen sowie sachlichen Zuständigkeitsabgrenzung ohne Probleme. 

Den Einsatz der Nachtwanderer schätzte Herr Schramm sehr positiv ein. 

Als Privatpersonen waren sie lediglich als Ansprechpartner unterwegs, die 

sich für offene Gespräche anboten und bei Bedarf Hilfe leisteten. 

Trotz der hohen Besucherzahlen von mehreren 10.000 Personen hatte die 

Stadtverwaltung im vergangenen Jahr verglichen zu Vorjahren an beiden 

Veranstaltungen eine verhältnismäßig geringe Anzahl an Straftaten und 

Einsätzen zu verbuchen. Ob diese erfreuliche Tatsache jedoch auf den Er-

lass der Allgemeinverfügung oder auf die relativ starke Polizeipräsenz zu-

rückzuführen ist, sei auch für die Verwaltung nicht klar festzustellen.
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Aufgrund zahlreicher Rückmeldungen kann Herr Schramm als Fazit fest-

halten, dass das neue Festkonzept zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl 

unter den Besuchern und zu einer weniger angespannten Atmosphäre 

führte. Die Mehrheit der Gäste habe die Regelung positiv beurteilt. 

Nach Einschätzung der Verwaltung hat das eingeführte Verbot zumindest 

mit zu den festgestellten positiven Entwicklungen beigetragen. 

Herr Schramm sieht nach dem VGH-Urteil bzgl. der Freiburger Polizeiver-

ordnung im vergangenen Jahr großen Bedarf, durch eine Änderung des 

Polizeigesetzes für Städte und Gemeinden eine Möglichkeit zu schaffen, 

entsprechende Polizeiverordnungen erlassen zu können. 

Sowohl Stadtfest als auch Weindorf hätten gezeigt, dass der Ausschank 

branntweinhaltiger Getränke keinesfalls unverzichtbar ist. Jedoch darf 

nach Aussage des Ordnungsamtleiters die Sensibilisierung der Veran-

stalter für die aktuellen Probleme und Entwicklungen auch künftig keines-

wegs außer Betracht gelassen werden. 

6.3.2 Aus dem Blickwinkel der Polizei

Herr Schulz grenzte die beiden Veranstaltungen, das Stadtfest und das 

Hohenloher Weindorf, in seiner Beantwortung voneinander ab. 

Dadurch, dass die teilnehmenden Wein erzeugenden Betriebe, wie bereits 

erwähnt, lediglich Weinprodukte ausschenken und die vereinzelt beteilig-

ten Gastrobetriebe keinerlei alkoholische Getränke anbieten, stellt der 

Konsum harten Alkohols beim Weindorf selbst kein Problem dar. Die Ver-

müllung ist zum Teil wohl auch dadurch mitbegründet, dass es für die ver-

kauften 0,7 l Weinflaschen keine Pfandbestimmungen gibt. Die üblichen 

Ein-Liter-Flaschen, die auch im Handel mit Pfand behaftet sind, seien 

nicht angeboten worden.

Das Hauptproblem während des Weindorfwochenendes war in der Ver-

gangenheit auch für die Polizei die Parallelveranstaltung, die sich unter-

halb der Hofgartentreppe, in direktem Umfeld zum Festgelände, heraus-
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gebildet hatte. Es könne jedoch nicht unzweifelhaft festgestellt werden, ob 

Wein, Bier oder Schnaps zu dem teilweise hohen bis sehr hohen Alko-

holpegel der jungen Erwachsenen führten. Intensivere Probleme traten 

häufig erst nach dem offiziellen Ende des Weindorfes ab 01.00 Uhr auf. In 

den Jahren 2003 bis 2008 mussten durchschnittlich drei Personen in 

Gewahrsam genommen werden. In Einzelfällen wurden betrunkene Ju-

gendliche ihren Eltern überbracht. 

Das Ergebnis des Weindorfes 2007 bzw. dessen Parallelveranstaltung 

war ein großer Scherbenhaufen, unter anderem aus Wodka- und Rama-

zottiflaschen. Neben einigen Rangeleien wurde im Jahr 2008 eine Körper-

verletzung durch eine geworfene Weinflasche und alles in allem neun

Platzverweise gegen Personen in betrunkenem Zustand registriert. Für 

den Veranstalter und die übrigen Beteiligten wurde diese Parallelveran-

staltung in den vergangenen Jahren immer problematischer, sodass der 

Veranstalter selbst daran interessiert war, private Sicherheitskräfte zum 

Schutz des eigentlichen Festgeländes zu engagieren.

Die Polizeistatistik des letzten Stadtfestes wies laut Herrn Schulz zwei „in 

Gewahrsam genommene Personen, eine Körperverletzung, ein Verstoß 

gegen das BTM-Gesetz, mehrere Rangeleien und mehrere Platzverwei-

se“171 auf. Die Vermüllung durch Scherben ist seiner Ansicht nach vergli-

chen mit dem Weindorf aufgrund der Vielzahl teilnehmender Vereine und 

des Gesamtangebotes bei Stadtfesten unproblematischer.

Nach Auffassung des Revierleiters ist der Konsum harter alkoholischer 

Getränke durch Jugendliche durchaus an den oben genannten Einsätzen 

beteiligt und hatte bzw. hat wohl auch Folgen für jeweilige Polizeieinsätze. 

Es ist jedoch nicht endgültig festzustellen, ob diese Trinkgelage tatsäch-

lich vom allseits bekannten „Vorglühen“ oder Bunkern der alkoholischen 

Getränke in den Fahrzeugen mit gestaltet werden. Herr Schulz weist auch 

171 Fragebogen an die Polizei (s. Anlage 21).
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darauf hin, dass der Polizeivollzugsdienst mit etwa 16 Polizeibeamten bei 

einer Spitzenbesucherzahl von 10.000 Besuchern pro Veranstaltungstag 

den Missbrauch von Alkohol an den Festen keineswegs verhindern könne. 

Beim Weindorf waren die Auswirkungen der Allgemeinverfügung seiner 

Ansicht nach positiv zu spüren. Für ihn maßgeblich war das Konzept „Ein-

beziehung der Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in das Wein-

dorf“172. Die oben genannte Parallelveranstaltung wurde im vergangenen 

Jahr in der Art und Weise in das Festgeschehen mit eingebunden, in dem 

im Hofgarten ein separates Angebot speziell für diesen Personenkreis ins 

Leben gerufen wurde. Die Unterschiede in der Atmosphäre unter den dor-

tigen Gästen verglichen mit der Feststimmung auf dem übrigen Weindorf 

waren zwar weiterhin spürbar. Doch vor allem die aggressive Stimmung 

gegenüber den eingesetzten Sicherheitskräften hauptsächlich nach 03.00 

Uhr war weitaus weniger ausgeprägt. 

Da es bei Öhringer Stadtfesten keine zentrale Anlaufstelle gibt und die 

einzelnen Stände dezentral aufgestellt sind, hängt hier viel vom Einfluss 

der Standbetreiber bzw. der teilnehmenden Vereine ab. Vielerorts war der 

Ausschluss der branntweinhaltigen Getränke Gesprächsthema, vor allem 

unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wiederholt sprachen Besu-

cher dieser Altersklassen die Einsatzkräfte der Polizei an, versuchten, 

über das erlassene Verbot zu diskutieren und bezweifelten zum Teil des-

sen Rechtsgrundlage. Der Erlass der Allgemeinverfügung hatte nach Auf-

fassung von Herrn Schulz somit die Wirkung, dass sich zumindest ein Teil 

der Besucher darüber Gedanken macht und eventuell sogar das eigene

Konsumverhalten anpasst. 

Bezüglich der Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, insbesondere 

dem Ordnungsamt, und Polizeivollzugsdienst, berichtet der Revierleiter 

172 Fragebogen an die Polizei (s. Anlage 21).
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von einer in bewährter Weise sehr guten Kooperation. Mit den Mitarbeitern 

des Sicherheitsdienstes finden vor solchen Veranstaltungen gezielte Vor-

besprechungen statt. Im Gegensatz dazu möchten die Ehrenamtlichen der 

Nachtwanderer eher selbstständig tätig sein und wünschen keine vorhe-

rigen Besprechungen mit dem Vollzugsdienst. Da der Gründer dieser 

Gruppe ein Polizeibeamter in Pension ist, weiß Herr Schulz, dass die Mit-

glieder der Nachtwanderer ausschließlich „honorige Bürger“ sind, die den 

Einsatzkräften der Polizei oftmals persönlich bekannt sind.

Der Revierleiter stellt klar, dass bei Festen mit dem Ausmaß des Stadtfes-

tes und Weindorfes die Anzahl der eingesetzten Mitarbeiter privater Si-

cherheitsdienste nochmals verstärkt werden müsste. Nur so könnten auch 

die im letzten Jahr nur sehr sporadischen Kontrollen bezüglich mitge-

brachter alkoholischer, branntweinhaltiger Getränke gezielter und lücken-

loser durchgeführt werden. Zudem müsse der jeweilige Veranstalter wie-

derholt mit dem Thema „Flaschenpfand“ konfrontiert werden. 

Der Revierleiter steht der vom Gesetzgeber prognostizierten Änderung 

des Polizeigesetzes ebenso positiv gegenüber. Jedoch kommt Herr 

Schulz nicht umhin darauf hinzuweisen, dass das Problem des „Vollzuges“ 

sämtlicher Neuregelungen weiterhin bestehen werde. Gegebene Defizite 

können seiner Einschätzung nach mit der vorhandenen Anzahl an Polizei-

kräften nicht ausgeglichen und behoben werden. 

6.3.3 Aus den Augen der Standbetreiber

Die Stadtkapelle Öhringen ist hauptsächlich als musikalische Unterhaltung 

fester Bestandteil der Öhringer Feste. Bei Veranstaltungen wie dem hier 

thematisierten Stadtfest nimmt die Stadtkapelle, auch zur Aufbesserung 

der Vereinskasse, regelmäßig mit einem Verkaufsstand teil. 

In den vergangenen Jahren beteiligten sich die Musiker mit einem Cock-

tailstand am Stadtfest, der großen Zuspruch unter den Besuchern fand.

Durch das erlassene Verbot der Abgabe branntweinhaltiger Getränke war 

dies beim letzten Stadtfest im Jahr 2009 ausgeschlossen. Laut Herrn 

Schierle, dem zweiten Vorsitzenden der Stadtkapelle, wurden die Vereine 
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und interessierten Teilnehmer vorab umfassend von dieser geplanten 

Neuregelung informiert. So musste die Stadtkapelle zwar ihr Festkonzept 

in großem Maße verändern, jedoch blieb nach Aussage des zweiten 

Vorsitzenden ausreichend Zeit, ein alternatives Programm auf die Beine 

zu stellen. Insofern hielt sich die Einschränkung der Teilnehmer hin-

sichtlich des Angebotes seiner Auffassung nach in Grenzen.

Da aber auch andere Standbetreiber von den Regelungen der erlassenen 

Allgemeinverfügung betroffen waren, war wohl zu spüren, dass das Sorti-

ment an Getränken, die angeboten werden durften, nicht mehr allzu groß 

war, was bsp. ein hohes Aufkommen an Bierwagen auf dem Festgelände 

zur Folge hatte. Verglichen mit Vorjahren hatte die Stadtkapelle Umsatz-

einbußen um etwa die Hälfte. 

Bezüglich der Atmosphäre unter den Gästen konnte Herr Schierle keine 

Aussage darüber machen, ob sich diese im Vergleich zu Vorjahren zu ei-

nem friedlicheren Miteinander entwickelt hat. Es gab wohl wie bereits bei 

früheren Stadtfesten einzelne Streitigkeiten.

Nach Einschätzung des zweiten Vorsitzenden lösten die Neuregelungen 

keine starken positiven Veränderungen aus, da Besucher, die auf brannt-

weinhaltige Alkoholika nicht verzichten wollten, sich bis 22.00 Uhr im nicht 

weit entfernten Supermarkt mit Vorrat eindecken konnten.

Dass dies praktiziert wurde oder Gäste branntweinhaltige Getränke von zu 

Hause mitbrachten, war daran ersichtlich, dass trotz des Verbotes einzel-

ne Flaschen harten Alkohols gefunden wurden, die aufgrund der Allge-

meinverfügung nicht auf dem Gelände sein sollten. 

Herr Schierle erachtet die Einführung eines solchen Verbotes als wenig 

zweckmäßig, solange Festbesucher bis zum späten Abend derartige Alko-

holika in Supermärkten erwerben können. Zudem könnten durch die prak-

tizierten Taschenkontrollen Gäste zum Teil dazu hingerissen werden, hie-

raus eine Art Mutprobe zu gestalten und gerade deshalb alkoholische Ge-

tränke auf das Festgelände mitbringen.
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7 Zwischenfazit
Die zu Beginn der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse über die Entwicklung 

des Konsumverhaltens innerhalb unserer Gesellschaft sowie die Erläute-

rungen über die Folgen missbräuchlichen Konsums zeigen den Umfang 

des Handlungsbedarfs auf diesem Gebiet auf. Es wird klar, dass doch 

zumeist der jüngere Teil unserer Bevölkerung von diesen Problemen, ge-

rade bei Festen und Veranstaltungen, betroffen ist. Anhand der Schilde-

rungen wird deutlich, dass der Gesetzgeber zwar bereits zahlreiche und 

vielfältige Maßnahmen getroffen hat, diese jedoch scheinbar nicht in 

ausreichendem Umfang durchsetzbar sind und ihren Zweck nur teilweise 

erfüllen. Aufgrund der Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes dürften 

keinesfalls Schlagzeilen von betrunkenen oder gar bewusstlosen Kindern 

in diesem Ausmaß unsere Zeitungen füllen.

Auch Städte und Gemeinden haben dies erkannt und vielerorts bereits 

entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Hierbei spielen neben der örtli-

chen Umgebung auch Faktoren wie die Altersstruktur der Einwohner und 

die Infrastruktur des Ortes eine wichtige Rolle. Doch selbst wenn diese 

Handlungsinitiativen Erfolg versprechend sind und ihren gewünschten 

Zweck aus Sicht der verantwortlichen Kommunen erzielen, wird der Eifer 

der Behörden oftmals durch die Rechtsprechung der Gerichte gebremst. 

So hielt bsp., wie bereits dargelegt, die Freiburger Polizeiverordnung, mit 

deren Erfolg sowohl die Stadtverwaltung Freiburg als auch der dortige Po-

lizeivollzugsdienst zufrieden waren, vor Gericht nicht Stand, da es sich 

nach Auffassung des Gerichtes lediglich um eine Maßnahme im Bereich 

der Gefahrenvorsorge handelte. Konsequenz dieses grundlegenden Ur-

teils ist letztendlich, dass zahlreiche ähnliche Regelungen in Form von 

Polizeiverordnungen oder wie im Fall von Öhringen, eine entsprechende 

Allgemeinverfügung, rechtlich auf sehr unsicheren Beinen stehen. 

Es besteht also auch künftig weiterhin Handlungsbedarf und es müssen 

weitere Möglichkeiten vorhanden sein oder geschaffen werden, um die ge-

schilderten Probleme angehen und bekämpfen zu können.
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An dieser Stelle bietet sich ein abschließender Blick auf weitere bereits 

vorhandene oder vorgesehene Handlungsmöglichkeiten und Verände-

rungen an.

8 Ausblick auf weitere Möglichkeiten gegen über-
mäßigen Alkoholkonsum und dessen Auswir-
kungen

8.1 Änderung des Polizeigesetzes

Der VGH Baden-Württemberg stellte die Weichen auf diesem Gebiet mit 

seinen beiden Urteilen über die Rechtswidrigkeit der Freiburger Polizeiver-

ordnung im letzten Jahr nochmals neu.173

Trotz der für viele Stadtverwaltungen negativen Weichenstellung ließ der 

Senat nicht außer Betracht, dass dieses zunehmend stärker werdende ge-

sellschaftliche Problem umfassend behandelt werden müsse. Er bestreitet 

nicht, dass hinsichtlich der Gefahrenvorsorge Handlungsbedarf bsp. mit-

tels Anordnung freiheitseinschränkender Maßnahmen bestehen kann, um 

die höchsten Rechtsgüter Leben, Körper und Gesundheit zu schützen. Zu-

vor sei jedoch eine Bewertung des Risikos erforderlich, die nur durch den 

Gesetzgeber erfolgen könne. Die Rechtsgrundlagen für abstrakt-generelle 

Eingriffe, die durch ein Alkoholverbot an bestimmten Brennpunkten zumin-

dest zu einer Minderung des Risikos führen sollen, können unter Berück-

sichtigung der Grundrechte und unter Abwägung aller Interessen aus-

schließlich vom Gesetzgeber geschaffen werden. Laut einem Urteil des 

Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Jahr 2002 erhalten Polizeibehörden 

keine solch bedeutsame Bewertungs- und Entscheidungskompetenz.174

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund spricht sich dafür aus, in allen 

Bundesländern derartige Ermächtigungsgrundlagen zu schaffen, sodass 

173 vgl. IM BaWü, Alkohol und Verbote, S. 15.
174 vgl. VGH BaWü, Normenkontrollurteil v. 28.07.2009, AZ.: 1 S 2200/08, S. 19.
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im gesamten Bundesgebiet trotz derzeit vorhandener Unsicherheiten hin-

sichtlich der Rechtmäßigkeit oder diesbezüglich bestehender Probleme 

ein Alkoholverbot an „Brennpunkten“ erlassen werden könnte. 175

Nachdem sich die Regelung der Freiburger Polizeiverordnung durch sin-

kende Gewalttaten und ein gesteigertes Sicherheitsgefühl des gesell-

schaftlichen Umfeldes positiv ausgewirkt hat, möchte das Innenministe-

rium eine entsprechende Rechtsgrundlage schaffen, um kommunale Ver-

bote des öffentlichen Konsums alkoholischer Getränke zu ermöglichen. 

Auch SPD-Polizeisprecher Reinhold Gall betont, dass keinesfalls das be-

liebte „Freiluftbier an lauen Sommerabenden“176 verhindert oder verboten 

werden soll. Jedoch sei ein vorbeugendes Alkoholverbot an bestimmten 

städtischen Plätzen, an denen es bereits in der Vergangenheit zu ausu-

fernden Trinkgelagen mit entsprechenden Folgen kam, ein unerlässliches 

Mittel für die Polizei, um präventiv eingreifen und so die Sicherheit und 

Ordnung an diesen Orten gewährleisten zu können.177

Um dem Innenministerium Baden-Württemberg ausreichend Daten zur 

Rechtfertigung der Polizeigesetzänderung übermitteln zu können, startete 

das Regierungspräsidium Stuttgart Ende August letzten Jahres eine An-

frage an sämtliche Städten und Gemeinden, die durch Polizeiverordnun-

gen oder Allgemeinverfügungen den öffentlichen Alkoholkonsum verbieten 

oder zumindest begrenzen. Diese sollten der Landespolizeidirektion 

schnellst möglich umfassende Unterlagen hierüber zusenden. Anhand der 

Rückläufer aus größeren Gemeinden, wie beispielsweise der Stadt Achern 

im Ortenaukreis, der Stadt Sinsheim im Kraichgau, der Großen Kreis-

städte Balingen und Backnang sowie der Städte Heidelberg und Schram-

berg, die allesamt ähnliche Regelungen in ihrer Kommune getroffen hat-

ten, wird deutlich, dass Bedarf an einer Änderung des Polizeigesetzes 

besteht.178

175 vgl. DStGB, S. 28, 30.
176 SPD-Landtagsfraktion: Pressemitteilung (s. Anlage 23).
177 vgl. Ebenda.
178 vgl. Regierungspräsidium Stuttgart (s. Anlage 24).
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8.2 Präventionsprojekte

In vielen Städten und Gemeinden wurden aufgrund der neuesten Er-

kenntnisse vielseitige Präventionsprogramme entwickelt, um schon früh-

zeitig gegen übermäßigen Alkoholkonsum ankämpfen zu können. 

Hierbei ist vor allem die vorbeugende Arbeit mit Jugendlichen unerlässlich, 

da diese Altersgruppe noch auf der Suche nach ihrer Rolle in der Gesell-

schaft ist. Sie benötigen neben ausreichend Freiräumen einen konkreten 

strukturellen Rahmen mit Vorbildern als Orientierungshilfe.179

Im Rahmen der kommunalen Suchtprävention ist eine Vernetzung der ein-

zelnen Beteiligten unbedingt notwendig. Zu den Beteiligten gehören neben 

den Eltern als Vorbilder und Aufsichtspersonen auch örtliche Vereine, ei-

nerseits als Treffpunkt der Jugendlichen, andererseits auch als Ort teilwei-

ser starker Berührungspunkte zum Alkohol, bsp. bei Vereinsfesten und 

Freizeiten. Daher veranstalten einige Städte bereits Schulungen für Ver-

einsverantwortliche, in denen neben den Regelungen des Jugendschutzes 

auch die Folgen des Alkoholkonsums für Heranwachsende dargelegt 

werden sollen.180

Im Zentrum der Arbeit muss jedoch immer die Ursache für die Problematik 

und die Entwicklung stehen. Die Betroffenen selbst müssen unter Beach-

tung ihrer Ängste und Bedürfnisse dazu motiviert werden, ihre Lebensge-

staltung in eigener Verantwortung zu gestalten.181

Dies erfolgt familienintern bereits sehr früh durch ein nachhaltig prägendes 

Verhalten der Eltern bsp. in Bezug auf potentielle Suchtmittel. Durch diese

Vorbildfunktion, so Grundmann, erhalten Eltern eine umfassende Verant-

wortung in nahezu allen Bereichen, auch bezüglich der Konfliktbewälti-

gungskompetenz, die jeder Jugendliche erlernen muss.182

Bereits 1998, als Antje Grundmann ihren Ratgeber schrieb, wies sie da-

rauf hin, wie wichtig eine „Problemlösungs- und Konfliktkompetenz“ ist, um 

179 vgl. Schöning, S, S. 97.
180 vgl. DStGB, S. 8.
181 vgl. Grundmann, A, S. 52.
182 vgl. Ebenda, S. 65.
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in schwierigen Zeiten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt bestehen zu 

können. Heutzutage ist die Situation auf diesem Markt sicherlich als noch 

problematischer einzustufen. Es ist umso wichtiger, mit innerer Stärke ver-

meintlich schnell wirkenden Problembewältigungsstrategien, wie etwa

dem hilflosen Griff zur Flasche, zu entgehen.183

Neben dem Elternhaus spielt die „Peergroup“ eine große Rolle, da diese 

ebenso starke Wirkung auf Heranwachsende hat. Als Peergroup wird eine 

„Bezugsgruppe gleichaltriger Jugendlicher“184 bezeichnet, von der die 

Ablösephase weg vom Elternhaus weitgehend geprägt sein wird und die 

als Orientierungshilfe für Jugendliche selbst dient.185

Die zu diesen gesellschaftlichen Einflüssen hinzutretende immense Wir-

kung der Werbung untersuchte die damalige Drogenbeauftragte der Bun-

desregierung Sabine Bätzing im Jahr 2008 anhand von sieben Studien. 

Das überwiegende Resultat ergab eine starke Abhängigkeit zwischen 

Trinkbeginn bzw. Trinkmenge und dem Anteil von Alkoholwerbung.186

Neben einer umfassenden Kontrolle der Einhaltung bestehender Gesetze 

ist eine Gesamtstrategie gegen den zunehmenden Alkoholmissbrauch 

notwendig, zu der auch das „Nationale Aktionsprogramm zur Alkohol-

prävention“ zählt. Vorschläge bzgl. des Nationalen Aktionsprogramms, in 

denen der Drogen- und Suchtrat bereits auf die Erforderlichkeit einer Prü-

fung der Rechtsgrundlage für das Verbot von öffentlichem Alkoholkonsum 

und Trinkgelagen hinwies, wurden bereits im Juni 2008 an die Bundes-

regierung übergeben. Demnach sollten diese Maßnahmen von verschie-

denen Seiten angegriffen werden.187

Beispiele für kommunale Präventionsprogramme sind unter anderem 

„VOLL ist OUT“ der Stadt Münster, das Vier-Säulen-Konzept „Green 

Room“ der Stadt Ingelheim und der „Runde Tisch der Jugend“ der Ge-

183 vgl. Grundmann, A, S. 73.
184 Dudenredaktion, S. 775.
185 vgl. Schöning, S, S. 96.
186 vgl. DStGB, S. 6.
187 vgl. Ebenda, S. 6f.
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meinde Bötzingen.188 Aufgrund der Vielzahl von Präventionsprogrammen 

soll im Folgenden lediglich auf die Kampagne „Alkohol? Kenn dein Limit“, 

das Programm „JET – Jugendschutz-Eingreif-Team“ der Polizeidirektion 

Heilbronn und das Öhringer Projekt „Nachtwanderer“ eingegangen wer-

den. 

Die bislang umfangreichste Präventionskampagne „Alkohol? Kenn dein Li-

mit“ wird mit Unterstützung des Verbandes der Privaten Krankenversiche-

rung e.V. (PKV) von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

(BZgA) durchgeführt. Durch einen gemeinsamen Kooperationsvertrag ver-

pflichtet sich der PKV für die nächsten fünf Jahre zu einer Förderung der 

bundesweiten Kampagne von jährlich zehn Millionen Euro, die die Durch-

führung und eine kontinuierliche Überprüfung und Verbesserung der Pro-

zesse garantiert. Sowohl über Medien der Massenkommunikation, wie 

bsp. Flyer, Plakate und Kino-Spots, als auch über das Internet und For-

men der direkten Kommunikation sollen seit vergangenen Oktober vorran-

gig Jugendliche erreicht werden, die besonders gefährdet und bereits 

durch ihr Trinkverhalten aufgefallen sind. Daneben versuchen die Teilkam-

pagnen „Na Toll!“, „Alkohol? Kenn dein Limit – Jugendliche“ sowie „Alko-

hol? Kenn dein Limit – Erwachsene“ entsprechende Botschaften an die 

verschiedenen Zielgruppen von Kindern bis hin zu Erwachsenen zu ver-

mitteln.189

Ziel des Projektes „JET“ ist eine präventive Reaktion auf etwaige alko-

holbedingte Exzesse und Gewaltdelikte bei Veranstaltungen. Hierbei ar-

beiten die Beamten nicht nur eng mit beteiligten Einrichtungen wie der 

Staatsanwaltschaft und der Kreisjugendpflege zusammen. Es werden viel-

mehr auch die an Festen Beteiligten, das heißt die Veranstalter selbst, 

Ordnungskräfte und Erziehungsberechtigten durch direkte Ansprache mit 

188 vgl. DStGB, S. 9f. und 16.
189 vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, S. 1-3.
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einbezogen. Informationen erhalten die jeweiligen Zielgruppen über ent-

sprechende Broschüren. Parallel zu eingreifenden Kräften, die gezielt für 

diese Einsätze geschult sind und der entschlossenen Verfolgung von 

Straftaten, forciert die Polizeidirektion die Sensibilisierung der Bürger auf 

das Problem und betreibt diesbezüglich eine zielgerichtete Aufklärung. Auf 

der „Best Practice Conference“ des in Finnland tagenden European Crime 

Prevention Network wurde das Projekt im November 2006 vorgestellt und 

nach Vorschlag des Bundes mit einem der drei Europäischen Präventions-

preise für besondere Arbeit im Bereich der Prävention ausgezeichnet.190

In der Großen Kreisstadt Öhringen wurde Anfang 2009 das Projekt Nacht-

wanderer ins Leben gerufen. Anlass für den Jugendausschuss des Ge-

meinderates, die Initiative hierfür zu ergreifen, waren vor allem während 

der Sommermonate zahlreiche Vandalismusvorfälle, andere Auswirkun-

gen nächtlicher Partys und wiederholte Beschwerden über enormen Lärm. 

Eine Gruppe Ehrenamtlicher wurde daraufhin von Jugendreferent Hans-

Jürgen Saknus und dem ehemaligen Jugendpolizisten Günter Reustlen

umfassend auf ihre Arbeit vorbereitet. Vor allem in den Nächten der Wo-

chenenden – aber auch bei Veranstaltungen – versuchen sie im Gespräch 

mit Heranwachsenden deren Vertrauen zu gewinnen und eventuell in Pro-

blemsituationen oder Notfällen als Ansprechpartner zur Verfügung zu ste-

hen. Ohne den sogenannten „moralischen Zeigefinger“ zu erheben, hoffen 

die Ehrenamtlichen unter Einhaltung der gemeinsam entwickelten Regeln, 

wie Respekt gegenüber den Jugendlichen, eine Verbesserung des sozia-

len Klimas innerhalb der Stadt zu schaffen und den Mitbürgern die Bedürf-

nisse des Nachwuchses nahe zu bringen. Da die Ehrenamtlichen sich kei-

nesfalls als Sozialarbeiter, Hilfssheriffs oder Bürgerwehr verstehen, wer-

den in entsprechenden Situationen bei Bedarf Ordnungs- und Rettungs-

kräfte unterstützend hinzugerufen.191

190 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/1411, S. 5f. (s. Anlage 25).
191 vgl. Hohenloher Zeitung, „Ansprechpartner in der Nacht“ (s. Anlage 26).
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Jedoch darf nicht außer Acht gelassen werden, dass es sich trotz allem 

um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt und keineswegs um ei-

ne Aufgabe Einzelner. Neben den oben genannten Formen der primären 

Prävention sind Maßnahmen der sekundären Prävention, wie etwa durch 

Entscheidungen und Regelungen der Politik im strukturellen Bereich oder 

bsp. durch das Jugendschutzgesetz, unerlässlich.192 Diese Wächterrolle 

des Staates dient auch dem Schutz der Heranwachsenden, die nicht wie 

andere ihrer Altersklasse in einem Zuhause aufwachsen, in denen die El-

tern umfassende Verantwortung übernehmen.193

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund strebt neben der oben genann-

ten Änderung des Polizeigesetzes eine klar geregelte Ermächtigung für 

Kommunalbehörden an, sogenannte „Testkäufer“ im Jugendalter einset-

zen zu dürfen. Die Mitglieder des DStGB sind der Auffassung, dass es zu 

keinerlei Gefährdung der Testkäufer käme. Sie stützen ihre Argumentation 

auf die Ergebnisse einer Schweizer Studie des Bundesamtes für Gesund-

heit, die die starke vorbeugende Wirkung des Einsatzes von jugendlichen 

Alkohol-Testkäufern deutlich macht. Demnach sank die Zahl der erfolgrei-

chen Alkohol-Testkäufer vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2007 von 83,5% auf 

27,7% um 55,8 Prozentpunkte.194

Nach Hans-Ulrich Sckerl, Mitglied der Fraktion der Grünen im Landtag,

würden durch die vorgesehenen Verbote lediglich Placeboeffekte erzielt, 

da hierdurch eine Problemverlagerung anstatt -vermeidung stattfände. Zu-

dem könnten diese Regelungen aufgrund der mangelnden Präsenz der 

Polizeibeamten als Folge des landesweiten Stellenabbaus nur mäßig kon-

trolliert und durchgesetzt werden.195

192 vgl. Grundmann, A, S. 58/61.
193 vgl. Schöning, S, S. 102.
194 vgl. DStGB, S. 31.
195 vgl. IM BaWü, Alkohol und Verbote, S. 16.
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Die Landtagsfraktion der Grünen sowie Hagen Kluck als Vertreter der 

FDP/DVP-Landtagsfraktion sind der Überzeugung, dass Verbote und 

Maßregelungen alleine alkoholbedingte Exzesse nicht verhindern können. 

Da sämtliche neu geplanten Verbote die Symptome nicht bekämpfen wer-

den, müsse vielmehr auch die Ursache des missbräuchlichen Konsumver-

haltens erforscht und präventive Angebote im familiären Umfeld und in 

Schulen geschaffen werden. Nur so seien auch entsprechende Verbote 

sinnvoll.196

9 Abschlussbetrachtung
Die nun angestrebte nochmalige Änderung des Polizeigesetzes muss 

differenziert gesehen werden. Einerseits wurden beispielsweise während 

der Geltungsdauer der Freiburger Polizeiverordnung aus Sicht der Stadt-

verwaltung und des Polizeivollzugsdienstes positive Entwicklungen erzielt. 

Auch die Verantwortlichen der Öhringer Allgemeinverfügung sowie die ein-

gesetzten Kräfte des Polizeivollzugs- und Sicherheitsdienstes waren mit 

dem daraus resultierenden Festverlauf zufrieden. Andererseits können ge-

rade im Fall von Öhringen weder die Kommune noch die Verantwortlichen 

des Polizeireviers mit Sicherheit sagen, dass diese positiven Verände-

rungen auf den Erlass der Allgemeinverfügung zurück zu führen sind. 

Schließlich könnte dies auch an der gesteigerten Polizeipräsenz gelegen 

haben. Für die befragte Stadtkapelle aus der Gruppe der Standbetreiber 

war die Situation aufgrund der Neuregelung trotz der Umsatzeinbußen ak-

zeptabel. Jedoch ist klar, dass auch Vereine derzeit mehr denn je auf ihre 

finanzielle Lage achten müssen. Gerade im musischen Bereich müssen 

ständig ausreichend Mittel für Instrumente, Kleidung und Konzerte vorhan-

den sein. Zahlreiche verschiedene Vereine innerhalb einer Kommune be-

deuten gleichzeitig auch eine starke, vielfältige Jugendarbeit, die gewähr-

196 vgl. Landtag BaWü, Drucksache 14/2357, S. 3, (s. Anlage 10).
s. auch: IM BaWü, Alkohol und Verbote, S. 16.
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leistet, dass Jugendlichen ein Treffpunkt für gemeinsame Aktivitäten gebo-

ten wird. Gerade unter diesem Gesichtspunkt muss es im Interesse der 

Stadtverwaltungen sein, dass Regelungen wie die der Öhringer Allgemein-

verfügung nicht dazu führen, dass dringend benötigte Umsätze für Vereine 

ausbleiben und die Jugendarbeit darunter leidet. Mit an Sicherheit gren-

zender Wahrscheinlichkeit sind die Umsatzeinbußen des letzten Jahres 

einmalig, da sich die teilnehmenden Vereine im Falle einer nochmaligen 

Durchführung auf die neue Situation einstellen und untereinander abstim-

men werden. Unter Beachtung der rechtlichen Unsicherheit solcher Rege-

lungen, stellt sich die Frage, ob wir an unseren Festen und Veranstaltun-

gen nicht auch ohne politische Maßnahmen ein friedliches und gemütli-

ches Ambiente gestalten können. Es ist zweifelhaft, ob derartige Neurege-

lungen tatsächlich effektiv sind oder ob diejenigen, die exzessiv Alkohol 

konsumieren möchten, diese umgehen, indem sie zu Hause „vorglühen“.

Meiner Ansicht nach, ist es vor der Einführung weiterer Verbote wichtig, 

zunächst einen gesellschaftlichen Umdenkungsprozess zu schaffen. 

Wie bereits geschildert, 

sind vordergründig junge 

Menschen für Phänomene 

wie Komasaufen oder aus-

schreitendes Trinkverhalt-

en empfänglich. Vor allem 

auf Jugendliche und junge 

Erwachsene wirken ständi-

ge Sonderangebote für 

Hochprozentiges in Super-

märkten zusätzlich verlok-

kend, sich mit ausreichend 

Alkohol einzudecken, um 

die nächste „Vorglüh-Par-

ty“ preisgünstig zu sichern.
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Bevor mit Verboten hiergegen eingeschritten werden kann, muss jedoch 

zunächst die Frage geklärt sein, warum sich das Konsumverhalten über-

haupt in diese Richtung entwickelt hat. Die Ursachen für ein solch miss-

bräuchliches Konsumverhalten können neben dem Wunsch, in der Clique 

anerkannt zu werden, „cool“ zu wirken oder leicht Kontakte knüpfen zu 

können, auch Zukunftsängste oder anderweitige Sorgen sein. 

Bei der Beantwortung dieser Fragen können sich weder Eltern noch das 

gesellschaftliche Umfeld der Heranwachsenden aus der Verantwortung 

ziehen. Hierzu gehören neben Vereinsmitgliedern, die Jugendlichen auf 

Freizeiten oftmals unbegrenzten Zugang zu Alkohol gewähren, auch die 

sogenannten „guten Freunde“, die bereits volljährig sind und für jüngere

Cliquenmitglieder Alkohol besorgen. Auf diese Weise werden häufig die 

immer noch mäßig durchgeführten Alterskontrollen in Supermärkten um-

gangen. Da dies grundsätzlich ein Verstoß gegen das Jugendschutzge-

setz darstellt, zeigt sich auch hier, dass der reine Erlass von Verboten, oh-

ne die Ursache des Problems anzugehen, lediglich geringe Erfolgsaus-

sichten hat. 

Diese Schilderungen sollen keineswegs den Eindruck erwecken, dass jeg-

licher Alkoholkonsum bei Jugendlichen ausgeschlossen werden muss und 

Verbote des Gesetzgebers keinerlei positive Auswirkungen zeigen. Alko-

hol gehört – auch wenn er trotz allem als Droge angesehen werden muss 

– zu unserer Gesellschaft dazu. Jeder Heranwachsende muss in der Zeit 

des Erwachsenwerdens den Umgang mit Alkohol kennen lernen. Es soll 

hier vielmehr deutlich gemacht werden, dass dieser Umgang verantwor-

tungsbewusst erfolgen und im Falle eines Missbrauchs gegebenenfalls im 

Rahmen von Zivilcourage auch von Außen eingegriffen werden muss. Da 

alkoholisierte Menschen jedoch, wie dargelegt, oftmals leicht zu aggressi-

ven Reaktionen tendieren und nur schwer einzuschätzen sind, kann dies 

von Zivilpersonen nicht ohne weiteres erwartet werden. Eine intensive Zu-

sammenarbeit zwischen Ortspolizeibehörde und Polizeivollzugsdienst ist 

aufgrund der häufig zur Nachtzeit oder im Falle von Stadtfesten und ande-
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ren Veranstaltungen an Wochenenden stattfindenden Zwischenfälle uner-

lässlich.

Letztendlich ist es derzeit vorrangig, die Bevölkerung im Hinblick auf die 

gegebene Problematik und die Entwicklungen zu sensibilisieren und durch 

präventive Maßnahmen auf Jugendliche zuzugehen, um ihnen unter Be-

achtung und Würdigung ihrer Probleme und Bedürfnisse einen verantwor-

tungsvollen Umgang mit Alkohol nahezubringen. Wenn dies erreicht ist, 

kann meiner Ansicht nach auf weitere Verbote verzichtet werden, denn 

grundsätzlich gilt:

„Nichts reizt Jugendliche mehr, als ein strenges Verbot!“197

197 vgl. Zitat Andrzej Kreutz Majewski (s. Anlage 28).
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